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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser

Claus Sasse

Editorial
In der Fähigkeit zur Vernunft, also dem Erkennen der Welt und ihrer 
willentlichen Gestaltung, sahen die Philosophen der Aufklärung den 
wesentlichen Unterschied zwischen dem Menschen und seiner Umwelt. 
„Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ forderte Im-
manuel Kant am Vorabend der Französischen Revolution die Menschen 
auf. Mit dem Gebrauch der eigenen Vernunft meinte Kant, könne es 
dem Menschen gelingen, zur Verwirklichung einer allgemeinen ‚Glück-
seligkeit‘ beizutragen.

Dahinter steht die Überzeugung, dass der Mensch die Fähigkeit hat, 
über sein Leben selbst zu bestimmen und es selbst zu gestalten. Die 
Verwirklichung eines allgemeinen wie individuellen Rechts auf Selbst-
bestimmung wurde allerdings mit der Revolution 1789 weder in Frank-
reich noch in Europa oder gar auf der ganzen Welt erkämpft. Das all-
gemeine Wahlrecht für Frauen wurde in Deutschland zum Beispiel erst 
nach dem Ersten Weltkrieg etabliert. Über die Notwendigkeit, Rechte 
von Menschen mit Behinderung explizit zu formulieren und festzu-
schreiben, wurde erst sechzig Jahre später nachgedacht und bis zur 
Ratifi zierung der UN-Konvention dauerte es weitere zwanzig.

Dass die schriftliche Fixierung von Rechten noch nicht identisch ist 
mit einer gelebten gesellschaftlichen Praxis, zeigt Gerhard Bartz in sei-
nem Artikel auf Seite 22 zum Schwerpunktthema Persönliches Budget. 
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen auch Joachim Radatz, Martina 
Bausch und Gabriele Humpert-Plückhahn vom Berliner Netzwerk für 
betriebliche Integration und Sozialforschung in ihrem Beitrag, den Sie 
auf Seite sechs fi nden. Sie analysieren ihre Erfahrungen mit der Um-
setzung des Persönlichen Budgets für die Teilhabe am Arbeitsleben.

Hand in Hand mit dem Gebrauch der eigenen Vernunft zur Verän-
derung der Welt geht die Entwicklung der individuellen Fähigkeiten 
und Potenziale. Der Künstler Sven Rosé, dessen Bilder in dieser Aus-
gabe präsentiert werden, bekam die Möglichkeit zum Malen durch 
das Engagement seiner Betreuerin. Welche Folgen das hatte, können 
Sie auf Seite 30 nachlesen. Seine Geschichte ist wie eine Auff orde-
rung: „Habe den Mut, dich deiner Fähigkeiten zu bedienen um die 
Welt zu gestalten!“ Eine Antwort auf die Frage, ob sich Immanuel 
Kant ein Bild von Sven Rosé in sein Arbeitszimmer gehängt hätte, 
bleibt spekulativ. Sicher ist aber, dass die Welt durch diese Bilder 
schöner geworden ist.
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2  Umsetzungsprobleme und 
Herausforderungen
Um einer ganzheitlichen Betrachtung nahe 
zu kommen, gehen wir von einer Fallbe-
schreibung aus, in der biografi sche Hinter-
gründe nicht ausgeblendet sind. Wir stellen 
einen Fallverlauf dar, der aufgrund seiner 
extremen Ausprägung eine Reihe von Um-
setzungsproblemen aufzeigt, die norma-
lerweise nicht in einem Fall, sondern auf 
mehrere Fälle verteilt auftreten. Die in 
diesem Extremfall versammelten Umset-
zungsprobleme werden herausgearbeitet 
und möglichst diff erenziert besprochen.

Fallbeispiel
Herr A. wurde Mitte der 1970er Jahre im 
Libanon geboren. Aufgrund der politischen 
Verhältnisse zog er im Alter von elf Jah-
ren nach Bayern. Dort besuchte er eine 
private Schule zur individuellen Lebens-
bewältigung. Im Anschluss daran sollte er 
1996 Aufnahme in einer Werkstatt für be-
hinderte Menschen (WfbM) fi nden. Herr A. 
war damit nicht einverstanden und zog zu 
Verwandten nach Berlin, wo er später eine 
eigene Wohnung fand.

Seine erste Anstellung hatte Herr A. als 
Baureiniger in einem Betrieb des allgemei-
nen Arbeitsmarktes. Weitere von Arbeitslo-
sigkeit unterbrochene Arbeitsverhältnisse 
als Bau-, Dachdeckerhelfer und Hilfskraft 
in der Gastronomie folgten. Nach erneu-
ter Arbeitslosigkeit wurde er im Anschluss 
an einen Förderlehrgang von einer Groß-
bäckerei als Produktionshelfer mit einer 
wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Std. an-

1 Einführung
Dass Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben der Bundesagentur für Arbeit 
budgetfähig sind, ist durch die Geschäfts-
anweisungen der Bundesagentur für Ar-
beit klar gestellt1. Laut § 57 SGB XII gilt 
Gleiches für Leistungen der Eingliede-
rungshilfe gemäß § 54 SGB XII2 und laut § 
102 Abs. 7 SGB IX für begleitende Hilfen 
im Arbeitsleben durch das Integrations-
amt. Informationsmaterialien zum Per-
sönlichen Budget sind auch in ‚Leichter 
Sprache‘ über das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales verfügbar. Eine 
Reihe von Handlungsempfehlungen zur 
Umsetzung des Persönlichen Budgets ist 
veröff entlicht3. Dennoch werden die mit 
dem Persönlichen Budget verbundenen 
Chancen nicht hinreichend genutzt. Der 
Paritätische Gesamtverband stellte im De-
zember 2010 dazu fest: „Das Persönliche 
Budget hat das Potential zum Erfolgsin-
strument. Wenn die Rahmenbedingun-
gen stimmen, eignet es sich, die Selbst-
bestimmung und Teilhabe der Menschen 
mit Behinderung zu stärken. Gleichzei-
tig sind für viele Menschen die Hürden, 
von diesem Instrument im Rahmen ihres 
Wunsch- und Wahlrechtes Gebrauch zu 
machen, noch zu hoch.“ (ebd., S.1).

Diese Feststellung ist auch heute noch 
zutreff end. Im Folgenden werden wir an-
hand von Beispielen aus der praktischen 
Arbeit zeigen, an welchen Stellen und auf 
welche Weise diese Hürden die Umset-
zung des Persönlichen Budgets erschwe-
ren.

Persönliches Budget zur 
Teilhabe am Arbeitsleben 
Teil 2: Umsetzungsprobleme und ihre Bedeutung für die 
Selbstbestimmung 
Von Joachim Radatz, Martina Bausch und

Gabriele Humpert-Plückhahn

Die Veröff entlichung des ersten Teils 
des Artikels liegt nun schon ein gutes 
Jahr zurück (impulse 60) und befasste 
sich im Wesentlichen mit den Integrati-
onsergebnissen, die mit der Umsetzung 
des Persönlichen Budgets zur Teilha-
be am Arbeitsleben erreicht werden 
konnten. An diesen Ergebnissen hat 
sich im Verlauf des letzten Jahres nichts 
geändert. Die Integrationsquoten des 
betrieblichen Berufsbildungsbereiches 
und der betriebsintegrierten Berufsvor-
bereitung sind bei angestiegenen Bud-
getfällen so gut wie gleich geblieben. 
Um die Eff ektivität der individuellen 
betrieblichen Qualifi zierung gemäß § 
38a Abs. 2 SGB IX beurteilen zu können, 
lagen damals noch keine Zahlen vor. Le-
diglich zwei Budgetnehmer/innen hat-
ten ihre Qualifi zierung abgeschlossen. 
Mittlerweile sind es neun. Sieben davon 
haben ein sozialversicherungspfl ichti-
ges Beschäftigungsverhältnis erreicht. 
Eine junge Frau hat die Qualifi zierung 
aufgrund von Schwangerschaft unter-
brechen müssen. Ein junger Mann nahm 
die ihm angebotene Arbeitsstelle nicht 
an. Die Integrationsquote beträgt ent-
sprechend knapp 78% und liegt damit 
deutlich über dem Landesdurchschnitt 
von Berlin (BA, 2013, vgl. Tab. 11). Vor 
dem Hintergrund dieser positiven Er-
gebnisse wollen wir nun im zweiten Teil 
des Aufsatzes Probleme beschreiben, 
die sich bei der praktischen Umsetzung 
des Persönlichen Budgets zur Teilhabe 
am Arbeitsleben stellen.
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A. nach einer Lösung suchen wolle. Knapp 
eine Woche nach der Helferkonferenz er-
hielt Herr A. vom zuständigen Bezirksamt 
einen ablehnenden Bescheid, in dem es 
hieß: 

„Sie haben für die Suche nach einer ge-
ringfügigen Beschäftigung auf dem ersten 
Arbeitmarkt („Zuverdienst“) eine fi nanzi-
elle Unterstützung … beantragt. Sie sind 
dauerhaft voll erwerbsgemindert. Die von 
Ihnen gewünschte Maßnahme gehört nicht 
zu den Aufgaben der Eingliederungshil-
fe nach §§ 53, 54 SGB XII. Da auch ein 
„Persönliches Budget“ nur für Leistungen 
bewilligt werden kann die grundsätzlich 
von der Eingliederungshilfe nach dem SGB 
XII gedeckt sind, kann die von Ihnen ge-
wünschte Maßnahme auch nicht im Rah-
men eines Persönlichen Budgets fi nanziert 
werden.“ Herr A. teilte dem Kostenträger 
daraufhin mit, keinen Antrag gestellt zu 
haben und bat erneut um einen Gesprächs-
termin zur Aufklärung des Sachverhalts. 
Diese erneute Bitte wurde zurückgewiesen, 
weil auch in einem weiteren Gespräch „kei-
ne anderen Informationen übermittelt wer-
den“ könnten. Zeitgleich bekam Herr A., 
gleichwohl er weiterhin krank geschrieben 

bedrängten und deren Nähe er nicht ertra-
gen konnte. Er wollte raus aus der Werk-
statt und bat auf unseren Rat hin seine 
Fallmanagerin um einen Gesprächstermin, 
um zu überlegen, auf welche Weise er in 
seinen Bemühungen unterstützt werden 
kann. „Ich kann mir vorstellen“, so heißt es 
im Anschreiben, „dass dazu das Persönli-
che Budget nützlich ist.“ Der Gesprächster-
min kam nicht zustande.

Weil sich sein gesundheitlicher Zustand 
zunehmend verschlechterte, suchte Herr A. 
psychiatrischen Beistand. Er wurde krank 
geschrieben und seine Psychiaterin berief 
eine Helferkonferenz ein, zu der auch der 
Begleitende Dienst der WfbM und seine 
Fallmanagerin eingeladen waren. Der Be-
gleitende Dienst der WfbM erschien nicht 
und wurde nach Mitteilung der Fallma-
nagerin durch sie selbst – also dem Kost-
enträger der WfbM – vertreten. Herr A. 
trug seinen Wunsch vor, ein geringfügiges 
Beschäftigungsverhältnis in einem Be-
trieb des allgemeinen Arbeitsmarktes zu 
erreichen. Dieser Wunsch wurde von der 
Fallmanagerin vehement zurückgewiesen. 
Man kam aber in einem Gruppenbeschluss 
überein, dass man gemeinsam mit Herrn 

gestellt. Anfang 2003 ging diese Firma in 
Konkurs. Die Bemühungen eines Integra-
tionsfachdienstes, neue Arbeit zu fi nden, 
blieben erfolglos. Seine Arbeitslosigkeit en-
dete im September 2003 mit der Aufnahme 
in einer WfbM.

Da Herr A. nicht in der WfbM bleiben 
wollte, nahm er an einem Projekt zur 
Überleitung auf den allgemeinen Arbeits-
markt teil, ohne dass er ein sozialversi-
cherungspfl ichtiges Beschäftigungsverhält-
nis erreichte. 2008 wechselte Herr A. die 
Werkstatt. In der neuen WfbM wurde er auf 
einem so genannten Außenarbeitsplatz im 
Garten- und Landschaftsbau mit einer mo-
natlichen Vergütung von 130,- € beschäf-
tigt. Seit 2009 bezieht Herr A. eine Rente 
wegen voller Erwerbsminderung und auf-
stockende Grundsicherung nach SGB XII.

Mit dieser Situation war Herr A. nicht 
zufrieden. Wenn die Arbeit auf dem Au-
ßenarbeitsplatz saisonbedingt nicht mög-
lich war, und er deshalb in den Räumen der 
Werkstatt beschäftigt wurde, ging es ihm 
besonders schlecht, weil die Arbeitsinhalte 
dort nicht seinen Fähigkeiten entsprachen 
und er in einer Gruppe von Menschen mit 
Behinderungen arbeiten musste, die ihn 

Fotos: Holger Niedermann
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nicht zu vereinbaren sei. Nach einer perso-
nenorientierten Lösung wurde überhaupt 
nicht gesucht. 
3.: Das Fallbeispiel gibt Anlass zu der Ver-
mutung, dass Kostenträger und Leistungs-
erbringer Hand in Hand arbeiteten, um 
den Rechtsanspruch auf das persönliche 
Budget abzuwehren. Indem der Kosten-
träger im Rahmen einer Helferkonferenz 
erklärte, den von ihm zu kontrollierenden 
Leistungserbringer zu vertreten, wurden 
die Grenzen zwischen Institutionen mit 
ganz unterschiedlichen Aufgaben bis zur 
Unkenntlichkeit verwischt. Auff ällig ist 
auch, dass die erneute Zurückweisung des 
Antrags von Herrn A. durch den Kostenträ-
ger und die von der WfbM ausgesproche-
ne rückwirkende Kündigung nahezu zeit-
gleich erfolgten und von der WfbM mit dem 
Hinweis auf die Helferkonferenz, in der sie 
selbst nicht vertreten war, verbunden wur-
de.
4.: Das Fallbeispiel macht deutlich, mit 
welcher Hartnäckigkeit und mit welchem 
Durchhaltevermögen Menschen mit Behin-
derungen versuchen, ein Ziel zu erreichen 
und welche Rückschläge sie dabei zu ver-

kraften haben. Seit seiner Schulentlassung 
vor mehr als 15 Jahren kämpft Herr A. 
für ein normales Arbeitsleben. Er nutzte 
alle Möglichkeiten, die sich ihm boten, um 
das zu erreichen und landete, nachdem er 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht 
dauerhaft Fuß fassen konnte, über einen 
Integrationsfachdienst in der Werkstatt. 
Die Erleichterung, mit der Herr A. auf die 

Integrationsvorschlag in vollem Umfang. 
Dies wurde jedoch weder der Rechtsanwäl-
tin noch Herrn A. mitgeteilt. Dazu waren 
nochmalige Anfragen notwendig. Herr A. 
erhielt das für ihn sehr positive Gutachten 
acht Monate nach seiner Erstellung. Die 
Bewilligung des Persönlichen Budgets er-
folgte mehr als zwei Jahre nachdem Herr 
A. seine erste Bitte um einen Gesprächs-
termin an seine Fallmanagerin gerichtet 
hatte.

Durch das Fallbeispiel werden mindestens 
vier Problemkomplexe sichtbar: 
1.: Es zeigt das Bild einer ganz off ensicht-
lich überforderten Verwaltung, die sich mit 
der Leistungsform des Persönlichen Bud-
gets kaum beschäftigt zu haben scheint 
und deren Mitarbeiter/innen es nicht ge-
lungen ist, die mit dem Persönlichen Bud-
get verbundene neue Sichtweise von Behin-
derung, Selbstbestimmung und Teilhabe in 
ihr Handeln zu integrieren. Auf die Wün-
sche des Antragstellers wurde nicht einge-
gangen. Seine Rolle ist nicht zu der eines 
Kunden geworden, sondern die eines Bitt-
stellers geblieben.

2.: Das Antrags- und Bewilligungsverfah-
ren wurde in die Länge gezogen, indem 
man eine mit der Werkstattzuweisung be-
reits getroff ene Diagnose zur Disposition 
stellte. Der Rechtsanspruch auf das Per-
sönliche Budget wurde unterlaufen, indem 
man fälschlicherweise darauf hinwies, 
dass die gewünschte Unterstützung mit 
den Möglichkeiten der Eingliederungshilfe 

war, unter Bezugnahme auf die Helferkon-
ferenz, an der die WfbM nicht teilgenom-
men hatte und nach Rücksprache im Fach-
ausschuss4 die rückwirkende Kündigung 
der WfbM. 

Gegen diese Kündigung wollte Herr A. 
nicht vorgehen, da er froh war, nun nicht 
mehr in die Werkstatt zu müssen. Nach-
dem weitere Versuche, die gewünschte 
Unterstützung zu erhalten, gescheitert wa-
ren, suchte Herr A. anwaltlichen Beistand. 
Seine Rechtsanwältin verfasste u. a. ein 
Schreiben an den Senator für Gesundheit 
und Soziales, in dem sie den Sachstand 
mitteilte und um Hilfe bat. Die zuständige 
Verwaltung sah sich außer Stande, Abhilfe 
zu schaff en und teilte der Rechtsanwältin 
mit: „Da ich im Sozialamt arbeite sind mei-
ne Informationen beschränkt auf Werk-
stätten für behinderte Menschen. Diese 
Form der Unterstützung lehnte Herr A. ab. 
Ich hatte Ihnen zugesagt, diese Frage an 
Vorgesetzte weiter zu leiten. Leider ist die 
Personalsituation weiterhin so, dass die-
ses Anliegen noch nicht bearbeitet werden 
kann. Vielleicht helfen Ihnen bzw. Herrn A 
die kompetenten Ansprechpartner, die ich 
im Internet gefunden habe: gemeinsame 
Servicestellen und Integrationsfachdienste. 
Bitte teilen Sie mir mit, sobald Ihr Klient 
von dort die notwendige Unterstützung er-
hält.“ 

Die Rechtsanwältin reagierte darauf 
mit Fristsetzung. Die Reaktion darauf 
lautete:„Leider kann Ihrem Wunsch nach 
umgehender Entscheidung … nicht ent-
sprochen werden. Zur abschließenden 
Entscheidung wurde nochmals das Ge-
sundheitsamt eingeschaltet, da für etwaige 
Leistungen im Rahmen der Eingliederungs-
hilfe eine ärztliche Indikation Vorausset-
zung ist.“ Das daraufhin erstellte psychi-
atrische Gutachten kam zu dem Ergebnis, 
dass Herr A. aufgrund seiner Behinderung 
berechtigt ist, Leistungen der Eingliede-
rungshilfe zu beziehen und bestätigte den 
von uns sechs Monate zuvor eingereichten 

„Die Bewilligung des Persönlichen Budgets erfolgte mehr als 

zwei Jahre nachdem Herr A. seine erste Bitte um einen 

Gesprächstermin an seine Fallmanagerin gerichtet hatte.“
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SGB IX Anfang 2008 eingeführte Rechts-
anspruch auf das Persönliche Budget er-
scheint als eine folgerichtige Konsequenz 
dieser Festlegung. Im März 2009 ratifi -
zierte die Bundesregierung das „Überein-
kommen der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen“. 
In den Grundsätzen der Präambel wurde 
die Erkenntnis „dass Behinderung aus der 
Wechselwirkung zwischen Menschen mit 
Beeinträchtigungen und einstellungs- und 
umweltbedingten Barrieren entsteht, die 
sie an der vollen, wirksamen und gleich-
berechtigten Teilhabe an der Gesellschaft 
hindern“, aufgegriff en. Aufbauend darauf 
sind wir nun durch internationales Recht 
verpfl ichtet, „den vollen und gleichberech-
tigten Genuss aller Menschenrechte und 
Grundfreiheiten durch alle Menschen mit 
Behinderungen zu fördern, zu schützen 
und zu gewährleisten und die Achtung der 
ihnen innewohnenden Würde zu fördern“ 
(Artikel 1). Die zurzeit laufenden Bemü-
hungen, die Eingliederungshilfe nach § 
53f SGB XII zu reformieren, beziehen sich 
hierauf. Die Eingliederungshilfe, so das 
Grundlagenpapier der Arbeits- und Sozial-
ministerkonferenz, „wird von einer über-
wiegend einrichtungszentrierten zu einer 
personenzentrierten Leistung neu ausge-
richtet (ASMK, 2012. S. 2).“ Mit der Berli-
ner Schulstrukturreform hat man sich vor 
Ort auf den Weg zu einer „Schule für alle“ 
gemacht. Zur Selbstevaluation und Quali-
tätsentwicklung in den Bereichen Schule 
(Boban; Hinz, 2003) und kommunale Ein-
richtungen (Montag Stiftung Jugend und 
Gesellschaft, o. J.) liegen Indices für Inklu-
sion vor. 

Angestoßen wurden diese Entwicklun-
gen insbesondere durch zivilgesellschaft-
liche Initiativen, wie der „Selbstbestimmt 
Leben Bewegung“, die bereits auf ihrem 
ersten Weltkongress 1981 das Recht auf 
Bildung, Arbeit, Einkommenssicherheit 
und ein selbstbestimmtes, eigenständiges 
Leben für Menschen mit Behinderungen 

der „Behinderten-Report“ von Ernst Klee 
(1974) lenkten die Aufmerksamkeit auf die 
kommunikativen und institutionellen Prak-
tiken, mit und unter denen Menschen mit 
Behinderungen ihr Leben führen. In jünge-
rer Zeit ist die Ablösung des „Krankheits-
folgenmodells“ (1980) der Weltgesund-
heitsorganisation durch die „Internationale 
Klassifi kation der Funktionsfähigkeit, Be-
hinderung und Gesundheit“ (2005) dafür 
beispielgebend. Im Hinblick auf das The-
ma Arbeit und Behinderung verdient das 
Konzept der Unterstützen Beschäftigung 
besondere Erwähnung, weil nach seinen 
Grundsätzen die Qualifi zierung von Men-
schen mit Behinderungen nicht in außer-

betrieblichen Einrichtungen sondern im 
natürlichen Setting einstellungsbereiter 
Unternehmen stattfi ndet. Das erste Hand-
buch dazu erschien 1995 (HORIZON-Ar-
beitsgruppe, 1995). 

Betrachtet man die rechtlichen Verän-
derungen der letzten 20 Jahre, dann las-
sen sich auch hier Meilensteine erkennen, 
die diesen sozialen Wandel kennzeichnen. 
Erinnert sei zunächst an die 1994 durchge-
setzte Ergänzung von Artikel 3 des Grund-
gesetzes um den Satz „Niemand darf wegen 
seiner Behinderung benachteiligt werden“. 
Sieben Jahre danach trat im Juli 2001 das 
Sozialgesetzbuch IX in Kraft. „Selbstbe-
stimmung und gleichberechtigte Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft“ (ebd., § 1) 
wurden darin als die Ziele bestimmt, an 
denen die Leistungen, auf die Menschen 
mit Behinderungen einen Anspruch haben, 
auszurichten sind. Der mit § 159 Abs. 5 

Kündigung der WfbM reagierte, macht in 
erschreckender Weise deutlich, wie we-
nig Menschen mit Behinderung über ihre 
Rechte informiert sein können. Ganz of-
fensichtlich hat Herr A. das Angebot, sei-
ne Teilhabe am Arbeitsleben durch den 
Besuch einer Werkstatt zu verwirklichen, 
nicht als eine frei zu wählende Option ver-
standen, sondern als von außen auferleg-
ten Zwang.

2.1  Zum Problem überholter 
Leitbilder
Ohne tiefer in die Materie einsteigen zu 
müssen, lassen sich Entwicklungen aufzei-
gen, die den sozialgeschichtlichen Wandel 

im Verständnis von Behinderung verdeutli-
chen und unser Handeln verändern und an 
neuen Leitbildern orientiert. 

Auf wissenschaftlich-konzeptioneller 
Ebene begann spätestens mit Rezeption des 
Normalisierungsprinzips in Deutschland 
Anfang der 1970er Jahren ein Prozess, der 
Integration und Partizipation an die Stelle 
von Separation und medizinischer, psycho-
logischer und pädagogischer Behandlung 
setzte. Behinderung wurde zunehmend 
als ein soziales Phänomen begriff en, das 
nur zu verstehen ist, wenn das Wechsel-
verhältnis zwischen den Merkmalen eines 
Menschen und den sozialen Bedingungen, 
unter denen er lebt, betrachtet wird. Publi-
kationen wie „Asyle. Über die soziale Situa-
tion psychiatrischer Patienten und anderer 
Insassen“ (Goff man, dt. 1967) und „Stigma. 
Über Techniken der Bewältigung beschä-
digter Identität“ (ders. dt. 1972) aber auch 

„2001 trat das Sozialgesetzbuch IX in Kraft. Der 2008 

eingeführte Rechtsanspruch auf das Persönliche Budget 

erscheint als eine folgerichtige Konsequenz.“



10 bag ub impulse no. 64

SCHWERPUNKT    

zweitrangig – es sei denn, massiver 
Widerstand ist zu erwarten. Im Vorder-
grund steht die Zuweisung zu Institu-
tionen nach allgemeinen Kriterien von 
Leistung und Verhalten, gepaart mit 
einer integrationskritischen Grundhal-
tung, die sich auch auf das Ambulante 
Arbeitstraining bezieht. 

• Typ 2 berücksichtigt individuelle Wün-
sche etwas mehr und hat eine etwas 
geringere Distanz zur Integration als 
Typ 1, agiert und denkt ansonsten aber 
ähnlich. 

• Typ 3 steht natürlich auch innerhalb 
eines institutionell verfassten Systems, 
das kategorial funktioniert, jedoch 
nehmen persönliche Wünsche und 
Interessen der Ratsuchenden im Bera-
tungsprozess einen höheren Stellenwert 
ein, als institutionelle Zuordnungen. 
Typ 3 weist eine deutlich größere Nähe 
zu integrativen Konzepten wie beim 
Ambulanten Arbeitstraining auf. Im 
Zweifelsfall plädiert Typ 3 eher dafür, 
etwas auszuprobieren, auch wenn der 
Erfolg nicht sicher ist.“ (ebd.)

genden Einblick in die Lebenswelt ihrer 
Protagonisten, die beide Lernschwierig-
keiten haben. 

Auch Andreas Hinz und Ines Boban 
thematisieren in ihrem Evaluationsbe-
richt zum Ambulanten Arbeitstraining der 
Hamburger Arbeitsassistenz einen Para-
digmenwechsel, bei dem es um die Abkehr 
von einer „institutionsorientierten und de-
fi zitfi xierten“ und die Hinwendung zu einer 
„individuums- und kompetenzorientierten“ 
(ebd., 2001, S. 340) Sichtweise von Men-
schen mit Behinderungen geht. Vor diesem 
Hintergrund haben sie u. a. auch die pro-
fessionellen Orientierungen von Rehabera-
ter/innen der Agenturen für Arbeit unter-
sucht. Indem sie die in Leitfadeninterviews 
erhobenen Aussagen der Rehaberater/
innen den unterschiedlichen Sichtweisen 
zuordneten konstruierten sie drei unter-
schiedliche „Berater-Typen“: 
• „Typ 1 agiert deutlich institutionsori-

entiert und denkt vorwiegend katego-
rial. Im Beratungsprozess haben harte 
Daten sehr hohes Gewicht, individu-
elle Wünsche der Ratsuchenden sind 

forderte. Die „Aktion Grundgesetz“ führte 
das 1994 erreichte Benachteiligungsver-
bot des Grundgesetztes und das erneu-
erte wissenschaftliche Verständnis von 
Behinderung in dem Slogan „Behindert 
ist man nicht, behindert wird man“ zu-
sammen und trug damit zur Aufklärung 
der Öff entlichkeit bei (siehe Strickrock, 
1997). Insgesamt, so kann man feststel-
len, sind die hier skizzierten und in der 
Fachliteratur gerne als „Paradigmen-
wechsel“ (z.B. BMAS, 2009) bezeichneten 
Fortschritte in einen recht weit zu fassen-
den sozio-kulturellen Wandel eingebettet. 
So zeichnen Filmproduktionen wie „Rain 
Man“ (1988), „Forrest Gump“ (1994), „Me 
too – Wer will schon normal sein?“ (2009) 
oder „Ziemlich beste Freunde“ (2011), 
die ein Massenpublikum erreichten, ein 
sehr positives Bild von Menschen mit 
Behinderungen. Die für Jugendliche und 
Erwachsene gleichermaßen empfehlens-
werten Romane „35 Kilo Hoff nung“ (Ga-
valda, 2004) und „Oskar und die Tiefer-
schatten“ (Steinhöfel, 2008) bieten einen 
spannenden, phantasievollen und anre-
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eine unausweichliche Folge und die mit der 
einrichtungsbezogenen Zuweisungspra-
xis verbundene Notwendigkeit, Menschen 
nach vorgegebenen Kategorien einzuteilen, 
weitgehend aufgehoben.

Eine institutionsorientierte und defi zitfi -
xierte Sichtweise ist mit dem Persönlichen 
Budget schlichtweg nicht zu vereinbaren 
und führt deshalb notwendigerweise zu ei-
ner ablehnenden Haltung gegenüber dieser 
Form der Leistungserbringung. Wie Bera-
tungsgespräche verlaufen und zu welchen 
Konsequenzen diese Haltung führen kann, 
wenn sie von Berater/innen der Instituti-
onen eingenommen wird, die beauftragt 
sind, den Rechtsanspruch auf das Persön-
liche Budget umzusetzen und deren Hand-
lungsweise für Menschen mit Behinderun-
gen von ganz entscheidender Bedeutung 
ist, zeigt der folgende Auszug aus dem Ge-
sprächsprotokoll einer Kollegin:

Herr B. nahm bei der Agentur für Arbeit 
einen von mir begleiteten Gesprächster-
min wahr, um mit seinem Rehaberater den 
PSU-Test5 auszuwerten und die berufl iche 

alltäglichen Zusammenhänge eingebettet 
sind. 

Der hier wichtige Unterschied zwischen 
den zitierten Untersuchungsergebnissen 
und unseren Erfahrungen ist, dass die Dar-
stellungen von Hinz und Boban sich auf Da-
ten beziehen, die vor in Kraft treten des SGB 
IX und vor Einführung des Persönlichen 
Budgets erhoben wurden, während unsere 
Erfahrungen auf Ereignissen beruhen, die 
stattfanden, nachdem das Persönliche Bud-
get mit einem Rechtsanspruch verbunden 
worden war. Durch diesen Rechtsanspruch 
wurde die mit der institutionsorientierten 
und defi zitfi xierten Sichtweise verbunde-
ne Logik einer an den Einrichtungen der 
Behindertenhilfe ausgerichteten Förder-
praxis durchbrochen und Beratungsfach-
kräfte von dem „unaufl ösbaren Dilemma, 
einerseits institutionsbezogen und katego-
rial und andererseits individuumsbezogen 
und nonkategorial denken und handeln 
zu müssen“ (ebd., S. 285), entlastet. Wenn 
sich Menschen mit Behinderungen für das 
Persönliche Budget entschieden haben, ist 
personenorientiertes Denken und Handeln 

Diese Typisierung bildet ziemlich genau 
die Erfahrungen ab, von denen Budgetneh-
mer/innen uns berichten oder die wir als 
Begleiter/innen von Beratungsgesprächen 
selbst machten. Nach diesen Erfahrungen 
gibt es Rehaberater/innen und Fallma-
nager/innen, von denen die Wünsche der 
Ratsuchenden ernst genommen werden 
und die mit einer allgemeinverständlichen 
Sprache auf diese Wünsche eingehen. Sie 
informieren die Ratsuchenden über die 
Möglichkeiten des Persönlichen Budgets, 
ohne die damit verbundenen Anforderun-
gen zu verschweigen. Anträge zum Per-
sönlichen Budget werden zügig bearbeitet. 
Zum anderen gibt es aber auch Rehabera-
ter/innen und Fallmanager/innen, die mit 
ihrem Verhalten eine ablehnende Haltung 
gegenüber dem Persönlichen Budget zum 
Ausdruck bringen. Ratsuchende werden 
von oben herab behandelt. Ihre Wünsche 
werden nicht ernst genommen. Teilhabe-
leistungen in „geschützten“ Einrichtungen 
werden grundsätzlich gegenüber den Teil-
habeleistungen vorgezogen, die in die für 
nicht behinderte Menschen normalen und 
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der Grundlage medizinischer und psycho-
logischer Gutachten getroff en. „Aus meiner 
Sicht besteht“, so heißt es in diesen Gutach-
ten beispielsweise „ein Grenzfall zwischen 
der Empfehlung einer Tätigkeit in einer 
WfbM bzw. der Fähigkeit, einfache Tätig-
keiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
auszuüben (am ehesten im Rahmen einer 
unterstützten Beschäftigung)“. Von der 
zuständigen Beratungsfachkraft des Leis-
tungsträgers wird dann Bezug nehmend 
darauf, die Leistung vorgeschlagen, die zu 
den Gegebenheiten des Einzelfalls am bes-

ten passt und mit der die Teilhabe am Ar-
beitsleben am besten zu erreichen ist. Wel-
che Leistungen das sein können, ergibt sich 
aus den für die einzelnen Leistungsträger 
geltenden Leistungsgesetzen. 

Durch die Einführung des Persönlichen 
Budgets hat sich an dieser Verfahrensweise 
nichts verändert. Häufi g entscheiden sich 
Menschen mit Behinderungen erst für die 
neue Leistungsform, wenn die Begutach-
tung abgeschlossen ist und die Eingliede-
rungsempfehlung ausgesprochen wurde. 
Erhebliche Probleme entstehen immer 
dann, wenn getroff ene Diagnosen und Ein-
gliederungsempfehlungen zur Disposition 
gestellt werden, wenn der Rechtsanspruch, 
die empfohlene Teilhabeleistung in Form 
des Persönlichen Budgets auszuführen, 
geltend gemacht wird. Dass dies mit gro-
ßem Kraftaufwand und sehr rücksichtslos 
geschehen kann, ist belegbar:

Budget verbundenen Rechtsanspruch kei-
ne Ermessensentscheidungen geben kann, 
werden notwendige Fördervoraussetzun-
gen in Frage gestellt.

2.2  Angriff e auf 
Budgetvoraussetzungen
Beim Persönlichen Budget handelt es sich 
um keine neue Leistung sondern um eine 
neue Leistungsform. Durch seine Einfüh-
rung ist keine Leistung hinzugekommen. 
„Das Persönliche Budget kann grundsätz-
lich nur auf Leistungsansprüchen aufbau-

en, die nach den einzelnen Leistungsgeset-
zen bestehen, wenn deren Voraussetzungen 
wie Versicherungsstatus, Bedürftigkeit 
oder die Erheblichkeit einer Behinderung 
gegeben sind.“ (Welti, 2007, S. 45)

Individueller Anspruch
Um Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben beziehen zu können, muss unabhängig 
davon, ob sie in der Form des Persönli-
ches Budgets oder in traditioneller Form 
der Sachleistung erbracht werden, eine 
Behinderung vorliegen, deren Art und 
Schwere diese Leistungen erforderlich ma-
chen. Zweitens müssen diese Leistungen 
geeignet sein, „mit einiger Wahrschein-
lichkeit (…) und innerhalb angemessener 
Zeit“ (Trenk-Hinterberger, 2010, S. 160), 
das Teilhabeziel zu erreichen. Diese Fest-
stellungen und Prognosen werden im Ver-
waltungsverfahren der Leistungsträger auf 

Zukunft zu besprechen. Nachdem Herr B. 
gesagt hatte, dass er eine Ausbildung zum 
Gebäudereiniger erreichen will, erklärt 
ihm sein Rehaberater, dass er noch nie 
solch eine schlechte Auswertung gesehen 
habe. Detailliert werden alle Defi zite be-
schrieben, ohne auf Herrn B. einzugehen. 
Eine Vollausbildung sei „völlig utopisch“. 
Der Einwand, dass eine betriebliche Be-
rufsvorbereitung mit Hilfe des Persönlichen 
Budgets auch eine sozialversicherungs-
pfl ichtige Beschäftigung zum Ziel haben 
kann, wird abgewehrt. Dazu sei Herr B. 
mit seinen Leistungen wieder zu gut. Der 
Rehaberater empfi ehlt eine außerbetrieb-
liche Berufsvorbereitung, an die sich eine 
theoriereduzierte Ausbildung anschließen 
solle. Das Persönliche Budget wird mit die-
ser Begründung abgelehnt. Herr B. besteht 
weiterhin darauf, seinen Berufswunsch mit 
dem Persönlichen Budget umzusetzen. Da-
raufhin wird ein ärztliches Gutachten ver-
anlasst.

Das Antragsverfahren zog sich mehr und 
mehr in die Länge. Herr B. wartete über 
drei Monate auf einen neuen Termin und 
die ablehnende Haltung des Rehaberaters 
konnte nicht überwunden werden. Letzt-
lich landete der junge Mann zur Vorberei-
tung auf eine Berufsausbildung oder Tätig-
keit im gastronomischen Bereich in einer 
außerbetrieblichen Berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahme, die in Form der Sach-
leistung umgesetzt wurde.

Welche Folgen die institutionsorien-
tierte und defi zitfi xierte Sichtweise vor 
Einführung des Persönlichen Budgets im 
Einzelnen auch immer gehabt haben mag, 
heute führt sie dazu, dass ein kodifi zierter 
Rechtsanspruch nicht realisiert wird. Eine 
als überholt zu bezeichnende und in kei-
ner Weise durch das Persönliche Budget 
produzierte Sichtweise wirkt sich also bei 
der Umsetzung des Persönlichen Budgets 
in besonderer Weise negativ aus. Da es 
im Hinblick auf den mit dem Persönlichen 

„Die institutionsorientierte und defi zitfi xierte Sichtweise 

vor Einführung des Persönlichen Budgets führt heute 

dazu, dass ein kodifi zierter Rechtsanspruch nicht 

realisiert wird.“
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tur für Arbeit und der Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts kann das Persönli-
che Budget nur dann ausgeführt werden, 
wenn die in seinem Rahmen vorgesehene 
Leistung mit der vergleichbar ist, die in der 
Sachleistung erbracht wird.6 Um die damit 
verbundene Problematik zu verstehen, be-
darf es einer kurzen Erläuterung.

Im Rahmen der Sachleistung wird die 
bewilligte Teilhabeleistung nach Zuwei-
sung durch den Leistungsträger von ei-
nem der verschiedenen Leistungserbrin-
ger – also einer Werkstatt für behinderte 
Menschen, einem Berufsbildungswerk oder 
einer sonstigen Einrichtung zur Teilhabe 
am Arbeitsleben erbracht. Der beauftragte 
Leistungserbringer wird gemäß § 21 SGB 
IX vertraglich verpfl ichtet, die Leistung 
nach den vereinbarten Standards durch-
zuführen und entsprechende Kontrollen 
zuzulassen. „Die Rehabilitationsträger“, so 
führt § 21 Abs. 2 SGB IX dazu aus, „wir-
ken darauf hin, dass die Verträge nach 
einheitlichen Grundsätzen abgeschlossen 
werden.“ Der Leistungserbringer erhält für 
seine Dienstleistung vom Leistungsträger 
einen festgelegten Kostensatz. Vergütung, 
Leistungserbringung und Leistungskont-
rolle sind geregelt.

Wird die Leistung zur Teilhabe am Ar-
beitsleben in Form des Persönlichen Bud-
gets ausgeführt, ändern sich die Verhält-
nisse. Die Budgetnehmer/innen bekommen 
das Geld vom Kosten- bzw. Leistungsträger 
selbst und bezahlen damit die Leistungen, 
die zu ihrer Teilhabe am Arbeitsleben er-
bracht werden, an den Leistungserbringer, 
von dem sie unterstützt werden wollen7. 
Zwischen Leistungsträger und Leistungser-
bringer besteht kein unmittelbares Rechts-
verhältnis mehr, weil die vertragliche Ver-
einbarung gemäß § 21 SGB IX fehlt. Der 
Kostenträger verliert seine Kontrollfunkti-
on gegenüber dem Leistungserbringer und 
für die Einheitlichkeit der Leistungserbrin-
gung gibt es ohne Leistungsvertrag keine 
Grundlage mehr.

bei nochmaliger telefonischer Nachfra-
ge durch die Agentur für Arbeit zu. Einen 
Monat später erhielt Frau C. ein Schreiben 
von ihrer Rehaberaterin, in dem es heißt: 
„Nach § 2 Abs. 2 SGB III werden Arbeit-
nehmer/innen zur Vorbereitung der Be-
rufswahl und ihren berufl ichen Entschei-
dungsmöglichkeiten beraten und auf den 
Betrieb zugeschnittene Vermittlungsange-
bote unterbreitet. Dieses Ziel wurde durch 
die Agentur für Arbeit (…) erreicht. Für Sie 
steht ein sozialversicherungspfl ichtiges Be-
schäftigungsverhältnis (…) zur Verfügung. 
Eine Arbeitsaufnahme ihrerseits ist noch 
nicht erfolgt (…) Ich fordere Sie hiermit 
auf, das Beschäftigungsverhältnis bis zum 
15.12.2012 aufzunehmen. Sofern dies bis 
zum genannten Termin nicht erfolgt ist, 
werde ich das Verfahren zur Teilhabe am 
Arbeitsleben wegen fehlender Mitwirkung 
einstellen.“

Dies konnte abgewehrt werden. Frau C. 
musste ihren Schulbesuch nicht abbrechen 
aber es ist unklar, wie das nun weiterlau-
fende Antragsverfahren ausgehen wird. 
Fest steht aber schon jetzt, dass Frau C., 
hätte sie nicht auf ihren Vorstellungen be-
standen, ohne Probleme Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben gewährt worden 
wären und ihr Übergang von der Schule in 
die WfbM reibungslos abgelaufen wäre.

Vergleichbarkeit der Leistungen
Nach den Bestimmungen der Bundesagen-

Frau C. geht noch zur Schule und hat son-
derpädagogischen Förderbedarf im För-
derschwerpunkt „geistige Entwicklung“. 
An vier Tagen in der Woche lernt und ar-
beitet sie in einem Friseursalon. Dieses 
Praktikum wird von den Lehrer/innen ihrer 
Schule und BIS e.V. begleitet. 

Ihr Antrag, den von der Agentur für Ar-
beit empfohlenen Berufsbildungsbereich 
im Anschluss an die Schulzeit im Rahmen 
des Persönlichen Budgets ohne Anbindung 
an eine WfbM im Friseursalon durchzufüh-
ren, wurde abgelehnt, das „Angebot einer 
Aufnahme in das Eingangsverfahren und 
den Berufsbildungsbereich einer Werkstatt 
für behinderte Menschen“ aber aufrecht 
erhalten und im weiteren Verlauf mit der 
Einladung „zu einem ausführlichen Ge-
spräch“ in einer WfbM verbunden. Frau 
C. nahm diesen Termin gemeinsam mit ih-
rer Mutter wahr, wurde über das Angebot 
der WfbM informiert und bekräftigte ihren 

Wunsch, den Berufsbildungsbereich in Ko-
operation mit BIS e.V. betrieblich durch-
führen zu wollen.

Daraufhin besuchte die Rehaberaterin 
in Begleitung des Arbeitgeberservices der 
Agentur für Arbeit und einer Mitarbeiterin 
der Regionaldirektion den Friseursalon, 
ohne dies vorher anzukündigen. Der Inha-
berin wurden Eingliederungszuschüsse an-
geboten, wenn diese auf die vorangehende 
Qualifi zierung von Frau C. verzichtet und 
Frau C. einstellt. Die Arbeitgeberin bat sich 
Bedenkzeit aus und stimmte dem Angebot 

„Anträge auf Persönliche Budgets stören den Frieden 

einer selbstgenügsamen Praxis.“
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„Herstellen der Ausbildungseignung und 
Einmündung in ein Ausbildungsverhältnis 
(theorievermindert oder einfache Vollaus-
bildung)“ zu erreichen. Zur Sicherung der 
Qualität wurde darin festgelegt, dass die 
„Gewährung und Durchführung der Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im 
Rahmen eines Persönlichen Budgets „auf 
der Grundlage des Fachkonzeptes für Be-
rufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen“ 
erfolgt. In Ausrichtung darauf wurde die 
endgültige Bewilligung des Persönlichen 
Budgets u. a. mit den Aufl agen verbunden, 
dass „der Anteil betrieblicher Qualifi zie-
rungsphasen die Hälfte der individuellen 
Förderdauer nicht überschreiten darf“ und 
dass ein „individueller, detaillierter/kon-
kreter Förderplan (…) für die ersten sechs 
Monate und darüber hinaus für die weitere 
Zeit der Maßnahmen“ vorgelegt wird.
Weil der daraufhin eingereichte nochmals 
überarbeitete individuelle Förderplan den 
Vorstellungen des Rehaberaters nicht ent-
sprach und der Nachweis zum Anteil der 
betrieblichen Qualifi zierungszeit nicht vor-

bringer der Wahl zu erbringenden Unter-
stützungen sind darin mehr oder weniger 
ausführlich beschrieben. Sie geben also 
Auskunft darüber, was auf welche Weise 
erreicht werden soll. Aufbauend darauf 
können Budgetnehmer/innen mit den von 
ihnen ausgewählten Leistungserbringern 
privatrechtliche Verträge abschließen, um 
das angestrebte Ziel durch die beschriebe-
nen Leistungen zu erreichen. 

Dies kann in unspektakulärer und ein-
facher Weise geschehen. Das folgende Bei-
spiel zeigt, dass die geforderte Vergleich-
barkeit dazu genutzt werden kann, den 
Rechtsanspruch auf das Persönliche Budget 
auf dem Verfahrenswege zu torpedieren.

Herrn D. wurde eine „Berufsvorbereiten-
de Maßnahme“ mit „sonderpädagogischen 
Hilfen“ empfohlen. Um diese betrieblich 
durchzuführen, beantragte er ein Persönli-
ches Budget. Er schloss mit der Agentur für 
Arbeit eine Zielvereinbarung ab, nach der 
eine „Berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahme“ durchgeführt werden soll, um das 

Deshalb schließen Budgetnehmer/innen 
und Leistungsträger nach der auf Grund-
lage von § 21a SGB IX erlassenen Budget-
verordnung Zielvereinbarungen ab, die 
Regelungen über „die Ausrichtung der 
individuellen Förder- und Leistungsziele“, 
„die Erforderlichkeit eines Nachweises für 
die Deckung des festgestellten individuellen 
Bedarfs“ und „die Qualitätssicherung“ (§ 4 
BudgetV) enthalten. „Der Rehabilitations-
träger“, so das Rechtsgutachten von Welti, 
„gibt im Interesse der Selbstbestimmung 
einen Teil der inhaltlichen Verantwortung 
an den Leistungsberechtigten ab“ (Welti, 
2007, S. 2). Die Zielvereinbarungen ent-
sprechen beim Persönlichen Budget dem, 
was bei der Sachleistung in Leistungsver-
trägen festgelegt ist (ebd., vgl. S. 51). 

Der Bezug zu den für den jeweiligen 
Rehabilitationsträger geltenden Leistungs-
gesetzen ist in den uns vorliegenden Ziel-
vereinbarungen durch Angabe der Teilha-
beleistung, die in der Leistungsform des 
Persönlichen Budgets erbracht werden 
soll, klar gestellt. Die vom Leistungser-
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in einem geschützten Rahmen durchgeführt 
werden“ sollte und in diesem Rahmen von 
der Schule begleitet werden kann.

Vorgänge dieser Art sind weder unge-
wöhnlich noch unbekannt. So wurde in 
einer Untersuchung zur „Entwicklung der 
Zugangszahlen zu Werkstätten für behin-
derte Menschen“ u. a. festgestellt, „dass 
die „direkte Überleitung von Schüler/innen 
und Schülern mit Behinderung in Arbeits- 
und Ausbildungsverhältnisse des allgemei-
nen Arbeitsmarktes (…) eine Ausnahme 
ist“, weil „nahezu alle Schülerinnen und 
Schüler mit einer geistigen Behinderung 
Praktika in WfbM durchführen“ und „die 
Kooperationsbeziehungen von Schulen und 
Betrieben des allgemeinen Arbeitsmark-
tes im Vergleich zu denen mit Werkstätten 
schwach ausgeprägt sind“ (Detmar et al., 
2008, S. 213).

Mit dem Persönlichen Budget wurde 
eine Leistungsform eingeführt, die geeig-
net ist, im Übergangsfeld zwischen Schu-
le und Beruf Netzwerke aufzubauen und 
zu stärken, die personenorientiert und 
integrativ arbeiten, um das seit Langem 
kritisierte so genannte Übergangssystem 
zu verbessern. Das stellt gewohnte Hand-
lungsweisen in Frage und greift in etab-
lierte Kooperationsformen ein, die sich 
aus Sicht der darin eingebundenen Akteu-
re bewährt haben. Anträge auf Persönli-
che Budgets stören also den Frieden einer 
selbstgenügsamen Praxis und können, 
weil schon ihre Bearbeitung Veränderun-
gen mit sich bringt, zu erheblichen Aufge-
regtheiten führen: 

Der Umstand, dass angeforderte Unter-
lagen eine Woche zu spät eintrafen, obwohl 
sie pünktlich abgeschickt wurden, führte 
zum Vorwurf der Beraterin, dass man die 
Zeit der internen Post mit einberechnen 
müsse. Es sei eine „absolute Frechheit“, sie 
„durchs ganze Haus zu schicken“, nur um 
Unterlagen, die sie benötige, zu organisie-
ren (...) Darüber hinaus teilte die Beraterin 

beruft, ein Ergebnis, das vom Leistungser-
bringer erst in der Maßnahme zu erbrin-
gen ist und „spätestens eine Woche nach 
Ende der Eignungsanalyse“ vorgelegt wer-
den muss (ebd., S. 12). Unsere mit Herrn 
D. und seiner Rechtsanwältin abgestimm-
ten Hinweise darauf blieben wirkungslos. 
Ausschlaggebend für die Bewilligung des 
Persönlichen Budgets fast ein Jahr nach 
Antragstellung war, dass die Zuständigkeit 
innerhalb der Agentur für Arbeit wechselte 
und ein Berater zuständig wurde, der dem 
Persönlichen Budget aufgeschlossener ge-
genüber stand.

2.3  Zur Stabilität einrichtungs-
orientierter Netzwerke
Im Übergangsfeld zwischen der Schule und 
dem Berufsleben haben sich Netzwerke eta-
bliert, die den reibungslosen Übergang von 
Schüler/innen mit Behinderungen in nach-
schulische Angebote sichern. Zur Vorberei-
tung auf diesen Übergang werden während 
der Schulzeit Praktika in WfbM und ande-
ren Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben organisiert. Der Wunsch von Schüler/
innen mit Behinderungen, andere Wege zu 
gehen, kann auf Widerstand stoßen:

Herr E. ist ein junger Mann im Alter von 19 
Jahren. Er hat sonderpädagogischen För-
derbedarf im Förderschwerpunkt „geistige 
Entwicklung“ und besucht die Abschluss-
stufe einer Förderschule. Nachdem er eine 
Reihe von Praktika in WfbM durchgeführt 
hat, möchte er ein betriebliches Praktikum 
machen. Seine gesetzlichen Betreuer befür-
worten dies. Da Herr E. zur Durchführung 
eines betrieblichen Praktikums Unterstüt-
zung braucht, beantragen sie ein Persönli-
ches Budget, um Hilfen für eine angemes-
sene Schulbildung gemäß § 54 Abs. 1 SGB 
XII bezahlen zu können. Der Antrag wird 
abgelehnt, weil die Schule dem Kostenträ-
ger auf Anfrage mitteilt, dass das Praktikum 
von Herrn E. „aufgrund der individuellen 
Voraussetzungen von Herrn E. unbedingt 

lag, wurde Herr D. erneut aufgefordert, die 
Aufl agen der Zielvereinbarung zu erfüllen. 
Nach Rücksprache mit seiner Rechtsanwäl-
tin, nahm Herr D. dazu wie folgt Stellung:

„Besonders wichtig ist mir, dass ich mich 
in dem Betrieb auf ein Ausbildungsverhält-
nis vorbereiten kann, in dem dann auch die 
Ausbildung stattfi nden soll. Mir ist durch 
[Name des Betriebes] versichert worden, 
dass dieses Ziel (…) realistisch ist (…) Ins-
gesamt passt das Angebot von BIS e.V. also 
sehr genau zu meinen Vorstellungen (…) 
Deshalb bitte ich Sie, Ihre Entscheidung 
noch einmal zu überprüfen und hoff e, dass 
Sie mir die Möglichkeit geben, dieses Ange-
bot über mein Persönliches Budget auch zu 
fi nanzieren.“

Die Agentur für Arbeit antwortete da-
rauf: „Bezugnehmend auf mein Hinweis-
schreiben vom (…) teile ich Ihnen mit, 
dass die von Ihnen neu eingereichten Un-
terlagen von BIS e.V. und Ihre persönli-
chen Ausführungen weiterhin in fachlicher 
und qualitativer Hinsicht in wesentlichen 
Punkten und wesentlichem Unfang nicht 
den produktspezifi schen Anforderungen 
des Fachkonzeptes (…) zur Durchführung 
einer Berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahme entsprechen und insofern ungenü-
gend sowie nicht budgetfähig sind“.

Die Agentur für Arbeit stellt an den Bud-
getnehmer und an den Leistungserbringer 
seiner Wahl nahezu unerfüllbare Anfor-
derungen. Nach den Vorgaben des Fach-
konzepts baut der geforderte Förderplan 
auf „den Ergebnissen der Eignungsanalyse 
und/oder einer vorhergehenden Diagnos-
tik auf“, die dann zu „einer realistischen 
Einschätzung der individuellen Stärken 
und Schwächen des jungen Menschen un-
ter Berücksichtigung von berufl ichen An-
forderungen“ (BA, 2012, S. 5) führen soll. 
Der Förderplan, der von der Agentur für 
Arbeit vor Qualifi zierungsbeginn verlangt 
wurde, ist nach dem Fachkonzept, auf das 
sie sich in ihren Schreiben immer wieder 
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Auch nach dem Menschenbild der mo-
dernen Anthropologie sind wir aufgrund 
unserer naturbedingten Konstitution zur 
Freiheit befähigt. Weil unser Verhalten 
nicht durch Instinkte gebunden ist, sind 
wir nicht gezwungen, auf einen Schlüssel-
reiz mit einem festgelegten, ganz bestimm-
ten Verhalten oder einer ganz bestimmten 
Verhaltenskette reagieren zu müssen und 
nicht auf eine spezifi sche Umwelt angewie-
sen (Gehlen, 1975, vgl. S. 21). Adolf Port-
mann nennt das Gebaren der Tiere deshalb 
„umweltgebunden und instinktgesichert“, 
das der Menschen hingegen „weltoff en und 
frei“ (ders., 1956, S. 64). Die Vorstellung ei-
nes Naturzustandes lässt dieses neue Bild 
aber nicht mehr zu. Weil unser Verhalten 
nicht durch naturgegebene Programme 
festgelegt ist, sind wir auf jene kulturellen 
Orientierungen angewiesen, die man als 
Werte und Normen bezeichnet. In welchem 
Maße diese kulturellen Orientierungen 
Freiheit, Gleichheit und Solidarität ermögli-
chen, hängt von der Gesellschaft ab, in der 
wir leben und die wir gestalten. In dieser 
Hinsicht haben die Erkenntnisse von Rous-
seau bis heute Bestand.

Es fällt nicht schwer, die Ideen Rous-
seaus in den Idealen der Französischen 
Revolution –Freiheit, Gleichheit und Brü-
derlichkeit – wieder zu erkennen. Hans 
Wocken greift diese Ideale auf und führt sie 
mit der UN-Behindertenrechtskonvention 
zusammen, deren tragende Eckpfeiler er 
als „Selbstbestimmung, Gleichberechti-
gung, und Teilhabe“ identifi ziert (Wocken, 
2011, S. 55). „Statt „Freiheit“ heißt es in 
der Behindertenrechtskonvention Selbst-
bestimmung, an die Stelle von „Gleich-
heit“ tritt der Begriff  Gleichberechtigung, 
und „Brüderlichkeit“ wird abgelöst durch 
Teilhabe“ (ebd.). Damit gelingt es ihm, die 
Behindertenrechtskonvention in eine Tra-
dition zu stellen, die sich „unverlierbar in 
das Geschichtsbuch der Menschheit einge-
meißelt“ hat (ebd., S. 53). Aufbauend da-
rauf führt er das Assistenzmodell als das 

des Persönlichen Budgets erbracht worden 
sind (BA, März 2013). Es wird spannend 
sin zu sehen, wie sich die Verteilung weiter 
entwickelt.

2.4  Zur Frage der 
Selbstbestimmung
„Der Mensch ist frei geboren, und überall 
liegt er in Ketten.“ Mit diesem fulminanten 
Auftakt eröff net Jean-Jacques Rousseau 
(1712 – 1778) das erste Kapitel in „Vom 
Gesellschaftsvertrag“ (Rousseau, 1977) und 
stellt damit einen hypothetischen Natur-
zustand des Menschen dem Zustand einer 
fehlentwickelten Gesellschaft gegenüber. 
Im Naturzustand lebt der Mensch nach der 
Vorstellung Rousseaus „einfach, gleichför-
mig und allein“. Seine „Begierden gehen 
nicht über die physischen Bedürfnisse hin-
aus“. Er befriedigt sie aufgrund seiner „Ei-
genliebe“ oder durch das „Verlangen nach 
Selbsterhaltung“. Er ist „weder gut noch 
böse“. Sein „natürliches Mitleid“ hindert ihn 
daran, anderen Menschen Leid zuzufügen 
oder sie zu übervorteilen. Im Unterschied 
zum Tier besitzt er die „Fähigkeit, sich zu 
vervollkommnen“. Unfreiheit und „morali-
sche oder politische Ungleichheit“ sind für 
Rousseau das Ergebnis einer fehlgeleiteten 
gesellschaftlichen Entwicklung (Rousseau, 
2010. vgl. S. 35-73). Mit seinem Gesell-
schaftsvertrag beabsichtigt er, „eine Form 
des Zusammenschlusses“ zu fi nden, der mit 
seiner „ganzen gemeinsamen Kraft die Per-
son und das Vermögen jedes einzelnen Mit-
glieds verteidigt und schützt und durch die 
doch jeder, indem er sich mit allen vereinigt, 
nur sich selbst gehorcht und genauso frei 
bleibt wie zuvor“ (ders., 1977, S. 17). Es geht 
ihm um eine Gesellschaft, die „eine sittliche 
und rechtliche Gleichheit an die Stelle des-
sen setzt, was die Natur an physischer Un-
gleichheit unter den Menschen hervorbrin-
gen kann, und dass die Menschen, die nach 
Stärke und Begabung unterschiedlich sind, 
durch Vertrag und Recht alle gleich werden“ 
(ders., 1977, S. 26). 

dem Antragsteller mit, dass er den vorge-
sehenen Beginn „vergessen“ könne, da sie 
die Unterlagen so nicht akzeptiere und dass 
das Persönliche Budget „viel mehr Arbeit“ 
mache und die Sachleistung bei einem Trä-
ger „einfacher“ sei.

Da der Rechtsanspruch auf das Persön-
liche Budget, die Sachleistung keineswegs 
ersetzt hat und diese traditionelle Form 
der Leistungserbringung weiterläuft, sind 
Rehaberater/innen und Fallmanager/innen 
gezwungen, zweigleisig zu fahren, wenn 
sie Teilhabeleistungen beider Leistungsfor-
men begleiten. Der Beratungsauftrag und 
die Bearbeitung von Teilhabeleistungen 
sind durch die Einführung des Persönli-
chen Budgets ganz gewiss nicht einfacher 
geworden. Die Anforderungen an Bera-
tungsfachkräfte sind gestiegen. Ob Men-
schen darauf mit Abwehr reagieren, dürfte 
nicht zuletzt von den Ressourcen abhän-
gen, über die sie verfügen, um sich neuen 
Herausforderungen zu stellen.

Der Rechtsanspruch auf das Persönliche 
Budget stellt aber nicht nur Gewohnheiten 
in Frage. Er tangiert auch wirtschaftliche 
Interessen. Das Persönliche Budget bietet 
neuen und kleineren Bildungsträgern sowie 
Privatpersonen die Möglichkeit, Menschen 
mit Behinderungen ihre Unterstützung zur 
Teilhabe am Arbeitsleben anzubieten und 
diese zu fi nanzieren. Dadurch wird ein oh-
nehin durch Wettbewerb geprägter Markt 
um Konkurrenten bereichert, die eher mit 
innovativen Methoden arbeiten können 
als große Einrichtungen, die zur außerbe-
trieblichen Qualifi zierung und segregierten 
Beschäftigung von Menschen mit Behinde-
rungen eigene Werkstätten betreiben und 
fi nanzieren müssen. 

Nach den statistischen Angaben der 
Bundesagentur für Arbeit wurden in Berlin 
im März 2013 rund 7 Mio. Euro für Leistun-
gen zur Teilhabe behinderter Menschen am 
Arbeitsleben ausgegeben. Bisher entfi elen 
von diesen 7 Mio. € gerade einmal 41.000 
€ (etwa 0,6%) auf Leistungen, die in Form 
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die Grenzen der eigenen Fähigkeiten als 
Autonomielücke spüren lässt und uns zu 
erkennen gibt, dass wir mit unseren Ent-
scheidungen immer auch das Risiko tra-
gen, zu scheitern. Dies triff t auf junge 
Menschen mit Lernschwierigkeiten beim 
Übergang von der Schule in das Erwerbs-
leben in besonderer Weise zu. Für sie ist 
dieser Übergang zu einer „hochriskanten 
Lebenslage“ (Storz, 1997) geworden, weil 
sie Gefahr laufen, den Einstieg in das Er-
werbsleben zu verpassen. Allein aufgrund 
ihres Alters sind sie sich dieser prekären 
Lage oft nicht bewusst. In der Regel brau-
chen sie Unterstützung, um selbstverant-
wortliche Entscheidungen zu treff en. Im 
Horizont der Pädagogik kann das Recht auf 
Selbstbestimmung folglich nicht als Auff or-
derung verstanden werden, einen Stil des 
‚laisser-faire‘ zu pfl egen. Dies wäre verant-
wortungslos. Selbstbestimmung wird damit 
zu einer pädagogischen Aufgabe, der wir 
uns im Dialog mit den jungen Menschen zu 
stellen haben.

„Abhängigkeit von anderen kann selbst-
bestimmt gewollt sein, wenn sie der Be-
friedigung von Bedürfnissen dient“ (Hahn, 
1997, S. 23). Diese Aussage können wohl alle 
Menschen anhand ihrer Lebenserfahrung 
bestätigen. Sie widerspricht einem ideolo-

den Anforderungen verschiedener Ent-
scheidungssituationen“ bezeichnet er als 
„Autonomielücke“ (ebd., S. 444). 

Die „Pädagogische Anthropologie“ von 
Heinrich Roth ist ein Klassiker, der sich 
mit der Frage nach diesen konstitutiven 
Fähigkeiten auseinandersetzt. Nach seiner 
Darstellung sind Sach-, Sozial- und Selbst-
kompetenz aufeinander aufbauende und 
miteinander verbundene Fähigkeiten, die 
sich das Individuum im Laufe seiner So-
zialisation anzueignen vermag und es zur 
Mündigkeit führen. „Mündigkeit, wie sie 
von uns verstanden wird, ist als Kompetenz 
zu interpretieren, und zwar in einem drei-
fachem Sinne: a) als Selbstkompetenz (self 
competence), d. h. als Fähigkeit, für sich 
selbst verantwortlich handeln zu können, 
b) als Sachkompetenz, d.h. als Fähigkeit 
für Sachbereiche urteils- und handlungs-
fähig und damit zuständig sein zu kön-
nen, und c) als Sozialkompetenz, d.h. als 
Fähigkeit, für sozial, gesellschaftlich und 
politisch relevante Sach- oder Sozialberei-
che urteils- und handlungsfähig und also 
ebenfalls zuständig sein zu können.“ (Roth, 
1971, S. 180)

Selbstverantwortliches Handeln ist 
also ein voraussetzungsvoller Prozess, 
der Menschen mit und ohne Behinderung 

praktische Handlungskonzept ein, durch 
das Menschen mit Behinderungen ihre 
Selbstbestimmung erreichen. Indem er das 
Persönliche Budget mit diesem Handlungs-
konzept als den „bedeutsamsten Ausdruck“ 
des oben skizzierten sozialen Wandels ver-
bindet, den auch er als Paradigmenwech-
sel bezeichnet, wird der Stellenwert des 
Persönlichen Budgets für die Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderungen 
deutlich herausgearbeitet (ebd., vgl. S. 56).

Dass alle Menschen das Potenzial ha-
ben, selbstbestimmt zu handeln und dass 
die Freiheit dazu ein Menschenrecht ist, 
bedeutet aber noch lange nicht, dass die 
Entscheidungen, die wir treff en, auch gut 
für uns sind und andere nicht schädigen. 

Selbstbestimmung ist eine pädagogische 
Aufgabe
„Die Speisekarten wurden länger und wir 
gingen in die Breite“. Mit diesem erfri-
schenden Satz weist Joel Anderson (An-
derson, 2009, S. 435) darauf hin, dass es 
Situationen geben kann, in denen „unsere 
Autonomisierung nicht mit den gestiege-
nen Anforderungen an unsere Entschei-
dungsfähigkeit Schritt gehalten hat“. Das 
„Ungleichgewicht zwischen unseren für die 
Autonomie konstitutiven Fähigkeiten und 
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nalsierung geworden“ und führt zu einer 
„Vielzahl von individuellen Symptomen in-
nerer Leere, Sich-überfl üssig-Fühlens und 
Bestimmungslosigkeit“ (Honneth, 2010, 
S. 207 f). Alain Ehrenberg zeigt in seiner 
Studie „Das erschöpfte Selbst“ (Ehrenberg, 
2008) wie dies zu einer Überforderung füh-
ren kann, der psychische Krankheit folgt 
und die für den enormen Anstieg depres-
siver Erkrankungen in modernen Gesell-
schaften verantwortlich ist.

Diese Hinweise sind geeignet, der For-
derung nach Selbstbestimmung ihre Un-
schuld zu nehmen und halten dazu an, 
den Begriff  der Selbstbestimmung nicht 
unrefl ektiert zu benutzen. Es ist darauf 
zu achten, wer ihn mit welchen Gründen 
im Munde führt. Unter anderem darf nicht 
vergessen werden, dass das Persönliche 
Budget nicht ausschließlich zur Förderung 
der Selbstbestimmung eingeführt wurde, 
sondern auch mit der Hoff nung verbunden 
ist, die damit entstehende „Konkurrenzsi-
tuation wirke sich insgesamt in Richtung 
einer Kostensenkung aus“ (Metzler et al., 
2007, S. 27). Es ist gut, die Frage nach den 

rigiden Strukturen, repressiven Beziehun-
gen und monotonen Tagesabläufen (…) der 
zweite Strang lässt sich als die Autonomie 
der individualisierten Gesellschaft kenn-
zeichnen, als eine Selbstbestimmung, die 
weniger als Freiheitsrecht, sondern eher 
als Pfl icht konzipiert ist. In der neolibera-
len Moderne werden die Individuen sich 
selbst überlassen; ihnen ist die Aufgabe der 
Selbstverantwortung übertragen. Allein 
der Kämpfer, der Sieger, der Erfolgreiche, 
kurz, der auf sich allein gestellte Starke ist 
gefragt. Hier hat Selbstbestimmung einen 
eher disziplinierenden Charakter. (Wald-
schmidt, 1999, S. 43) 

Ganz ähnlich weist Axel Honneth auf 
den ambivalenten Charakter von Indivi-
dualisierung und Autonomisierung hin. 
Er vertritt die These, „dass die Ansprüche 
auf individuelle Selbstverwirklichung (…) 
inzwischen so stark zu einem institutiona-
lisierten Erwartungsmuster (…) geworden 
sind, daß sie ihre innere Zweckbestimmung 
verloren haben“. Was einmal die „Steige-
rung qualitativer Freiheit“ versprach, „ist 
nunmehr zur Ideologie der Deinstitutio-

gischen Individualismus, der die Unabhän-
gigkeit und Selbstständigkeit des Einzelnen 
überhöht und dabei vergessen lässt, dass 
wir soziale Wesen sind, die der Anerken-
nung und Zuwendung anderer Menschen 
notwendig bedürfen. Vor diesem Hinter-
grund kann Selbstbestimmung zu einer so-
zialen Anforderung werden, die unerfüllbar 
ist und das emanzipatorische Ziel verfehlt, 
das den Wunsch der „Independent Living“-
Bewegung leitet, „Kontrolle über das eigene 
Leben zu haben“ (Schönwiese, o. J., S. 28).

Selbstbestimmung kann Zwang sein
Anne Waldschmidt stellt die Forderung 
nach Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen in einen historischen Kon-
text und zeigt dadurch, welche Ambivalenz 
mit dieser Forderung verbundene ist: „Den 
ersten Strang (…) bildet die Befreiung aus 
den feudalistischen Strukturen, die in Ge-
stalt der großen Einrichtungen nach wie 
vor bestehen (…) In diesem Kontext bein-
haltet Autonomie die Forderung nach Frei-
heit von Zwang und Unterdrückung, von 
Entmündigung und Bevormundung, von 
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Dazu sind Veränderungen notwendig und 
der Rechtsanspruch auf das Persönliche 
Budget ist dafür ein wirkungsvoller Hebel. 
Das Persönliche Budget bietet die fi nanziel-
le Grundlage, um bestehende Strukturen zu 
modifi zieren und neue aufzubauen, die den 
zur selbstbestimmten Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen notwendigen sozi-
alen Veränderungen den Weg bereiten. Fest-
zustellen ist aber auch, dass das Persönliche 
Budget zur Teilhabe am Arbeitsleben eine 
kaum genutzte Leistungsform ist. Sachleis-
tungen dominieren den Markt. Darüber hin-
aus ist das Persönliche Budget der Sachleis-
tung strukturell unterlegen, weil die in der 
Vergangenheit aufgebauten einrichtungsori-
entierten Netzwerke sich als sehr stabil er-
weisen und weil Budgetnehmer/innen in den 
oben dargestellten Auseinandersetzungen 
einen sehr langen Atem und Rechtsbeistand 
brauchen, den sie nicht fi nanzieren können.

Sollten wir durch unsere problemori-
entierten Darstellungen den Eindruck er-
weckt haben, dass das Persönliche Budget 
sehr viele Gegner und kaum Befürworter 
hat, dann möchten wir diesen Eindruck 
am Schluss korrigieren. Mittlerweile haben 
deutlich mehr als 100 Budgetnehmer/innen 
ihre Budgetanträge in Kooperation mit BIS 
e.V. bewilligt bekommen. Dies war möglich, 
weil sie von vielen Seiten und nicht zuletzt 
von den Berater/innen der Leistungsträger 
dabei unterstützt wurden, ihre berufl ichen 
Vorstellungen zu verwirklichen.

3  Resümee
Berit Blesinger kommt in ihrem Fazit zur 
Umsetzung des Persönlichen Budgets zu 
dem Schluss, „dass das Persönliche Budget 
auch im Bereich der berufl ichen Teilhabe-
leistungen halten kann, was es verspricht: 
Die Wahlmöglichkeiten von Menschen mit 
Behinderung zwischen ambulanten und 
(teil-)stationären Teilhabeangeboten der 
verschiedenen Anbieter können deutlich 
erweitert, die Position der leistungsberech-
tigten Personen gegenüber Leistungsträ-
gern und Leistungsanbietern kann maß-
geblich gestärkt werden.“ (Blesinger, 2009, 
S. 121) 

Dem schließen wir uns an. Wichtig dabei 
ist aber auch die Konditionierung. Die zen-
trale Voraussetzung, um das Verspechen 
auch wirklich einzulösen, ist nach ihrer 
Ansicht, dass ein „personenorientierter An-
satz … an die Stelle einer Sichtweise treten 
muss, die die Institution in den Vordergrund 
rückt“ und „der Mensch mit Behinderung 
mit seinen Stärken, Unterstützungsbedar-
fen und Teilhabewünschen“ (ebd., S. 122) 
an erster Stelle steht. Auch diese Einschät-
zung teilen wir. Genau dort haben wir ja 
im vorliegenden Teil unseres Beitrags die 
Probleme bei der Umsetzung des Persönli-
chen Budgets verortet. Diese Umsetzungs-
probleme dürfen nicht bagatellisiert wer-
den. Sie sind gravierend und besonders 
ernst zu nehmen, weil sie den im § 1 SGB 
IX formulierten grundsätzlichen Anspruch 
unseres Leistungsrechts, die Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderungen 
zu fördern, in Frage stellen und nicht mit 
der UN-Behindertenrechtskonvention in 
Einklang zu bringen sind. Es geht darum, 
den rechtlichen Anspruch auf Selbstbestim-
mung und das individuelle Streben danach 
institutionell zu verankern. Erst wenn Leis-
tungsträger und Leistungserbringer diesen 
Anspruch zu ihrer Sache machen und per-
sonenorientiert handeln, hat die selbstbe-
stimmte Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen eine wirkliche Chance. 

Kosten zu stellen, wenn Leistungen zur 
Teilhabe ihre Ziele nicht erreichen, weil die 
bezahlte Unterstützung nicht greift. Es ist 
aber schlecht, einer zielführenden Hilfe die 
ökonomische Basis zu nehmen.
Selbstbestimmung braucht Information
Zweifelsfrei hat das Persönliche Budget mit 
der Möglichkeit zur Wahl eine wesentliche 
Grundlage für selbstbestimmte Entschei-
dungen geschaff en. Der Selbstbestimmung 
wäre aber kaum gedient, wenn lediglich 
sehr ähnliche oder gar identische Angebote 
mit gleichen Preisen von unterschiedlichen 
Anbietern zur Disposition stünden. Es muss 
eine Wahlmöglichkeit zwischen Alternati-
ven geben, die sich tatsächlich auch vonein-
ander unterscheiden. Darüber hinaus kann 
man auch die Wahl zwischen wirklichen 
Alternativen nur dann als selbstbestimmt 
bezeichnen, wenn sie auf der Grundlage 
von Informationen getroff en wird, die ei-
nen Vergleich zwischen den verschiedenen 
Angeboten ermöglicht. Sie muss also durch 
Tatsachenfeststellungen fundiert sein und 
darf nicht der Manipulation folgen. Eine 
selbstbestimmte Entscheidung setzt daher 
nicht nur Alternativen sondern auch Trans-
parenz voraus. 

Leider besteht im Hinblick auf die Er-
gebnisqualität von Angeboten zur Teilhabe 
am Arbeitsleben so gut wie keine Transpa-
renz. Menschen mit Behinderungen haben 
deshalb keine Chance, zwischen unter-
schiedlichen Anbietern eine informierte 
Wahl zu treff en. Aus diesem Grund sollten 
alle Leistungsanbieter zur Veröff entlichung 
ihrer Arbeitsergebnisse verpfl ichtet wer-
den, was durch das Internet ja ohne gro-
ßen Aufwand möglich ist. Die Konkurrenz 
würde dann nicht in erster Linie über den 
Preis sondern über die Qualität ausgetra-
gen, was bei gestärkter Wahlfreiheit der 
Nutzer/innen zu einer Abstimmung mit den 
Füßen führen würde. Angebote mit hoher 
Qualität würden auf diese Weise gestärkt 
und die Folgekosten ineff ektiver Angebote 
reduziert.

Kontakt und nähere Informationen
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gen „auch außerhalb einer anerkannten WfbM 

möglich (sind), sofern die sonstigen Vorgaben 

des § 40 SGB IX beachtet werden und im 

konkreten Fall das Ziel der gesetzlich vorge-

sehenen Förderung in gleicher Weise erreicht 

werden kann.“ Festgestellt wird aber auch, dass 

dies nur dann möglich ist, wenn die mit dem 

Persönlichen Budget fi nanzierte Maßnahme „mit 

einer Maßnahme im Eingangsverfahren und im 

Berufsbildungsbereich einer anerkannten WfbM 

vergleichbar“ ist. Dazu bedarf es der Klärung, ob 

die „konkret durchgeführte Maßnahme in glei-

cher Weise wie eine sonstige Maßnahme in einer 

anerkannten WfbM die Erwartung rechtfertigte“, 

dass der Leistungsberechtigte durch die Teilnah-

me daran ebenso wie durch die von einer WfbM 

ausgeführte Leistung in die Lage versetz werde, 

„ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer 

Arbeitsleistung zu erbringen“. (ebd., S. 7f)

  7 Anders verhält es sich, wenn das Budget ganz 

oder teilweise durch Gutscheine erbracht wird. 

Diese Möglichkeit räumt das Gesetz ein. In § 

17 Absatz 3 des SGB IX heißt es: „Persönliche 
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lich. In begründeten Fällen sind Gutscheine 
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dazu Entsprechendes aus: „Besteht begründe-

te Besorgnis, dass Geldleistungen für andere 

als Budgetzwecke (budgetfremd) verwendet 

werden, sind Gutscheine auszugeben“. (HEGA 

05/08 - 05, S. 2). In unseren Darstellungen bleibt 

diese Möglichkeit unberücksichtig, weil sie in 

den von uns ausgeführten Budgetleistungen 

nicht vorkam.

FUSSNOTEN

 1 Bereits vor Einführung des Rechtsanspruches 

empfahl die Bundesagentur für Arbeit, „das 

PersB noch in der Erprobungsphase in geeigne-

ten Fällen als attraktive Förderform in den Bera-

tungsprozess einzubringen“ (HEGA 06/2006, S. 

1). „Budgetfähig“, so heißt es dort weiter, „sind 

nach § 103 Satz 2 SGB III alle besonderen Leis-

tungen“ (S. 3). Es wird explizit darauf hingewie-

sen, dass auch Leistungen im Eingangsverfahren 

und Berufsbildungsbereich der Werkstätten für 

behinderte Menschen budgetfähig sind. Daran 

hat sich nichts geändert. In der heute gültigen 

Handlungsempfehlung/Geschäftsanweisung 

lautet die darauf zurückgreifende Formulierung: 

„Es sind weiterhin alle Leistungen zur Teilhabe 

am Arbeitsleben nach dem SGB IX und SGB 

III, für die Arbeitnehmer anspruchsberechtigt 

sind (Leistungen an Arbeitnehmer), budgetfähig“ 

(HEGA 05/08, S. 2). 

  2 „Leistungsberechtigte nach § 53 können auf 

Antrag Leistungen der Eingliederungshilfe auch 

als Teil eines trägerübergreifenden Persönlichen 

Budgets erhalten. § 17 Abs. 2 bis 4 des Neun-

ten Buches in Verbindung mit der Budgetver-

ordnung und § 159 des Neunten Buches sind 

insoweit anzuwenden“ (§ 57 SGB XII).

  3 Die aus unserer Sicht nützlichste ist von BAR 

e.V. – Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabili-

tation, 2009 

  4 Nach der Werkstättenverordnung (WVO) gehören 

dem Fachausschuss Vertreter der WfbM, der 

Bundesagentur für Arbeit und des überörtlichen 

Trägers der Sozialhilfe an. Der Fachausschuss 

gibt zunächst vor der Aufnahme des behinderten 

Menschen in die WfbM gegenüber dem zustän-

digen Rehabilitationsträger eine Stellungnahme 

ab, „ob der behinderte Mensch für seine Teilha-

be am Arbeitsleben und zu seiner Eingliederung 

in das Arbeitsleben Leistungen einer Werkstatt 

für behinderte Menschen benötigt oder ob 

andere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

in Betracht kommen …“ (WVO, § 2 Abs. 2). Im 

weiteren Verlauf der „Werkstattkarriere“ tagt er 

vor den Übergängen vom Eingangsverfahren 

zum Berufsbildungsbereich und vom Berufsbil-

dungsbereich in den Arbeitsbereich der WfbM. 

Für Werkstattbeschäftigte, die im Arbeitsbereich 

angekommen sind, gibt er „in regelmäßigen 

Abständen, wenigstens einmal jährlich, gegen-

über dem zuständigen Rehabilitationsträger eine 

Stellungnahme dazu ab, welche behinderten 

Menschen für einen Übergang auf den allge-

meinen Arbeitsmarkt in Betracht kommen und 

welche übergangsfördernden Maßnahmen dazu 

erforderlich sind“ (ebd., § 5 Abs. 5). 
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so viel Assistenz zusammen, dass sie au-
ßerhalb bleiben konnten. Meine Frau war 
damals ebenfalls in einer solchen Situati-
on. Es waren fürchterliche 15 Monate, die 
mich für den Rest meines Lebens geprägt 
haben. Unser Staat hatte auf diese Situa-
tion keine Antwort, von den Anstaltsein-
weisungen abgesehen. Vom Kostenträger 
kam die Quasi-Auff orderung, dass sich 
andere Ehepaare auch trennen würden, 
wenn ein Partner ins Heim müsste. Durch 
einen Hinweis aus München kamen wir 
dann auf das Arbeitgebermodell. Dieses 
mussten wir jedoch gegen erbitterten Wi-
derstand des Sozialamtes gerichtlich er-
kämpfen. Die Auseinandersetzungen mit 
dieser Behörde halten bis heute an. Mal 
ging es um die Wegnahme einer Steuerer-
stattung, mal um die Falschinterpretation 
des Kontostandes bei der Bank. Gestrit-
ten wurde auch um den freizulassenden 
Einkommensanteil. Zwar haben wir uns 
immer durchgesetzt, aber es kostete Zeit, 
Nerven und auch Geld. Derzeit hat man 
mir meine 28 Wochenstunden Kostener-
stattung für meinen Assistenzbedarf ganz 
gestrichen. Gegen den Bescheid habe ich 
einen umfassenden und plausiblen Wider-
spruch geschrieben. Dieser beeindruckte 
das Sozialamt mitnichten. Aus dersel-
ben Abteilung kam dann der ablehnende 
Widerspruchsbescheid. Hat das was mit 
Recht zu tun, wenn die Behörde sich selbst 
kontrolliert?

Die Zeit davor
Zu Beginn der 80er Jahre kam die Kennt-
nis über das selbstbestimmte Leben behin-
derter Menschen über den Atlantik nach 
Europa und rasch auch nach Westdeutsch-
land. Menschen mit Behinderung, die in 
den USA studieren konnten, brachten die 
Kunde vom Leben außerhalb der Familie 
und den Anstalten und entfachten damit 
ein Feuer, das bis heute lodert. Es entstand 
im ersten Zug die individuelle Schwerbe-
hindertenbetreuung (ISB). Wesentliche 
Stütze dieses Modells waren Zivildienst-
leistende. Mit der Wiedervereinigung der 
beiden deutschen Staaten brach diese As-
sistenz innerhalb weniger Monate zusam-
men. Die Wehrdienstzeiten und im Gefolge 
die Dienstzeiten der Zivildienstleistenden 
verkürzten sich dramatisch. Für die Wohl-
fahrtsverbände, die ja Einsatzstellen dieser 
jungen Männer waren, lohnte sich deren 
Einsatz in der ISB nicht mehr. Das Verhält-
nis Dienst- zu Freizeit wurde als ungünstig 
angesehen, daher kündigte man die Ver-
träge der behinderten Menschen mit dem 
Ablauf der jeweiligen Dienstzeit, oftmals 
sogar über Nacht. 

Chaotische Verhältnisse
Tausende Menschen mit personellem Un-
terstützungsbedarf standen auf einen 
Schlag ohne Hilfe da. Nicht wenige muss-
ten in Anstalten ziehen, andere stückelten 
sich über vielerlei Unterstützungsarten 

Das Persönliche Budget
oder: Warum man es außerhalb der Startlöcher selten antriff t

Von Gerhard Bartz

Das Persönliche Budget, ob einfach 
oder trägerübergreifend, hat es in 
Deutschland bislang noch nicht in 
durchgehende Gebrauchsfähigkeit 
geschaff t. Hierfür gibt es viele Ur-
sachen. Eine wesentliche sind seine 
Gegner: In den Reihen der Kosten-
träger kann man mit der Philosophie 
des Persönlichen Budgets überhaupt 
nichts anfangen, weil sie mit dem 
Nachkriegsfürsorgegedanken nicht 
kompatibel ist. Manche Kostenträ-
ger rühmen sich gar, noch gar kein 
Budget vereinbart zu haben. Lo-
kalpolitiker wie beispielsweise ein 
unterfränkischer CSU-Politrentner, 
der seine frühere berufl iche, von 
Menschen mit Behinderung als 
Diskriminierung empfundene Arbeit 
seit Jahren nun ehrenamtlich wei-
tertreiben darf, bedanken sich in der 
Presse, dass behinderte Menschen 
ihre Rechte nicht wahrnehmen und 
somit die Haushalte schonen. Dabei 
erwähnt dieser jedoch nicht, dass die 
dortige Sozialverwaltung außeror-
dentlich restriktiv vorgeht1. Notwen-
dig für eine allgemeine Etablierung 
des Persönlichen Budgets ist eine 
grundsätzlich andere Haltung bei 
den Kostenträgern, eine gesetzliche 
Neuregelung des Nachteilsausgleichs 
und eine unabhängige Beratung für 
die AntragstellerInnen.
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sich heute noch darum? So ist beispielswei-
se im Kapitel 9.2 der BAR-Handlungsemp-
fehlung zu lesen: 

„Um sicherzustellen, dass mit der Ausfüh-
rung von Leistungen in Form eines Persön-
lichen Budgets die zur Verfügung gestellten 
Geldleistungen bzw. Gutscheine für die 
Erreichung der Teilhabeziele des SGB IX 
verwendet werden, sind Vereinbarungen 
zwischen den Leistungsträgern und dem 
Budgetnehmer darüber zu treff en, ob und 
wie die Nachweiserbringung erfolgen soll.  
Dabei soll sich der Nachweis auf die Leis-
tung beziehen, nicht auf den Preis.
Ausgehend von einer für die Ausführung 
von Leistungen durch ein Persönliches 
Budget notwendigen vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten sollte eine 
Ausgestaltung der Nachweiserbringung 
in einer vereinfachten und unbürokrati-
schen Form („so wenig wie möglich, soviel 
wie nötig in Abhängigkeit von der Art der 
Leistung und dem Bedarf stattfi nden  Auf 
diese Weise soll auch die Bereitschaft des 

Himmel wuchsen und sie vor allem kein pa-
radiesisches Bild weitergeben konnten.

Die Sorgen der Kostenträger
Bereits während der Erprobungsphase 
machten sich also die Kostenträger Gedan-
ken, wie sie diese Liberalität unterlaufen 
könnten. Als dann zum Jahresanfang 2008 
auch außerhalb der Modellregionen Bud-
gets als Rechtsanspruch möglich waren, 
wurde die gewaltige Diskrepanz zwischen 
dem Bild, das die Politik zeichnete und der 
harten Realität vor Ort auf einen Schlag 
deutlich.

Die Vorstellungen der Politik
Die Politik steckte Unsummen in wissen-
schaftliche Evaluierungen, Hochglanz-
Broschüren, Zeitungen, Tagungen und 
Seminare. Alles vom Feinsten. Hinter den 
Kulissen begann eine Feilscherei um Hand-
lungsempfehlungen. Wie sehr wurde um 
die Handlungsempfehlungen beispielswei-
se der Bundesarbeitsgemeinschaft für Re-
habilitation gestritten! Und wer kümmert 

Das neue, schöne, liberale 
Budget
Behinderte Menschen waren sehr ge-
spannt, als die ersten Gerüchte hinsichtlich 
des Persönlichen Budgets auftauchten. Be-
reits weit vor der Testphase wurden bunte 
Bilder über die Freiheit entworfen, die das 
Persönliche Budget für Menschen mit Be-
hinderung bringen sollte. Vermutlich wur-
den so auch die Kostenträger auf diesen 
projizierten Liberalismus aufmerksam und 
begannen, Gegenstrategien zu entwickeln. 
Ging es doch um nichts Geringeres als die 
eigenen Arbeitsplätze und die Verhinde-
rung der Aufl ösung der überkommenen 
Machtstrukturen. Bis dahin war alles so 
schön aufgeräumt: Leistungserbringer und 
Kostenträger arbeiteten bestens zusam-
men und die behinderten Menschen waren 
in Anstalten sicher verwahrt oder wenigs-
tens in sicherer „Obhut“ der ambulanten 
Dienste. Die wenigen Ausreißer, die das 
Arbeitgebermodell bevorzugten, wurden in 
schöner Regelmäßigkeit mit Repressalien 
überzogen, damit ihre Bäume nicht in den 
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strapaziert werden, denn wer kann sich 
noch daran erinnern, für welchen Brief 
eine Briefmarke vor 18 Monaten Verwen-
dung fand? Im Rahmen meiner Beratungs-
arbeit sah ich Bescheide, in denen Aufl is-
tungen über Minimalbeträge, die einem 
falschen Monat zugeordnet waren, säuber-
lich aufgelistet wurden. BudgetnehmerIn-
nen sahen sich plötzlich mit Rückforderun-
gen von über 100.000 Euro konfrontiert, 
weil Belege verschwunden waren oder die 
Behörde einfach nur schlampig gerechnet 
hatte. 

ForseA hat für einige Auswüchse be-
hördlicher Schikanen eine Internetseite 
eingerichtet: http://www.forsea.de/aktuel-
les/ak_absurdistan.shtml

Die Sache mit der Unkenntnis
Selbst in Bereichen, die zwischen 2004 
und 2007 Modellregionen waren, verkün-
deten Kostenträger den AntragstellerIn-
nen, dass sie noch nie von Budgets ge-
hört hätten. Der Verdacht lag nahe, dass 

Budgetnehmers zur Eigenverantwortung 
und Selbstbestimmung gestärkt und des-
sen Eigeninteresse an einer hochwertigen 
Leistungsausführung unterstützt werden.“
(Hervorhebungen vom Autor)

Und dann die Praxis
In der Praxis dagegen gibt es Kostenträ-
ger (der Begriff  „Leistungsträger“ hat sich 
nicht eingebürgert, er ging wohl auch zu 
sehr an der Wirklichkeit vorbei), die neben 
dem Budget eine monatliche Abrechnung 
verlangen. Es wird nach wie vor um Kosten 
für Briefmarken gefeilscht. Verschiebun-
gen zwischen einzelnen Etatposten wer-
den als Todsünde geahndet, die mitunter 
wegen Missbrauchs zur sofortigen Been-
digung des Budgets führten. Diskussionen, 
die früher monatlich stattfanden, wurden 
an das Ende der Nachweiszeiträume, die in 
der Ausdehnung zwischen einem (!) und 24 
Monaten lagen, verlagert. Dabei entpupp-
ten sich lange Nachweiszeiträume oftmals 
als üble Falle. Das Gedächtnis musste arg 

hier Unwissenheit vorgeschoben wurde, 
um Antragstellende abzuwimmeln. Es 
kommt auch im Mai des Jahres 2013 
noch vor, dass AntragstellerInnen wieder 
nach Hause geschickt werden. Denn es 
kamen Menschen auf die Behörden zu, 
die einfach ein Persönliches Budget be-
antragten. 

Etikettenschwindel
Im Gegensatz zu Aussagen in Zeitungsan-
zeigen und Publikationen ist das persönli-
che Budget keine Leistung, sondern ledig-
lich eine von zwei Erstattungsformen. Ein 
Budget kann nur beantragen, wer vorher 
eine der betreff enden Leistungen beantragt 
hat. Diese Info kam nicht deutlich bei den 
betroff enen Menschen an. Dass die Kosten-
träger ihre Verpfl ichtungen zur Aufklärung 
und Beratung (§§13,14 SGB I) verletzen, 
stört niemanden. Die Antragstellenden 
kennen selten ihre Rechte und mir sind 
keine Sanktionen bekannt, wenn diese Pa-
ragrafen verletzt werden. 
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mit der bei jedem erkennbaren Widerstand 
sofort gedroht wird.

Rentengleiche Leistungen!
Behinderungen, wenigstens die meisten, 
sind dauerhafte Beeinträchtigungen. Damit 
verbunden auch die benötigten Nachteils-
ausgleiche. Gleichwohl lesen die Antrag-
stellerInnen stets, dass die Erstattung der 
Assistenzkosten keine rentengleiche Leis-
tung sei und daher ständig überprüft wer-
den muss. Damit erhält man Arbeitsplätze 
und auch den permanenten Druck auf die 
AntragstellerInnen aufrecht. Die Gesetzge-
bung tat ihr übriges und führte für das Per-
sönliche Budget Zielvereinbarungen ein. 
Kein Mensch ohne behinderungsbedingten 
Assistenzbedarf muss für sein Leben Ziele 
defi nieren und mit dem Staat vereinbaren. 
Das einzig sinnvolle Ziel ist doch, inmitten 
der Gesellschaft in einem höchstmöglichen 
Maß selbstbestimmt zu leben. In den Ziel-
vereinbarungen werden dagegen seiten-
lang Ziele defi niert. 

in ihren Bescheiden lesen mussten oder 
mindestens zu hören bekamen.

Sachverständige?
Zur Beurteilung der beantragten Leistun-
gen werden vielerlei Sachverständige hin-
zugezogen. Behinderte AntragstellerInnen 
sind wohl per se unglaubwürdig und nei-
gen zu überzogenem Anspruchsdenken. 
Anders ist es nicht zu erklären, dass „Gut“-
achter auf uns losgelassen werden, die mit 
unserer Lebenswirklichkeit und sehr oft 
mit unseren Behinderungsarten und den 
damit verbundenen Möglichkeiten bzw. 
Unmöglichkeiten, nicht sehr vertraut sind. 
Deren Stellungnahmen werden ungleich 
höher bewertet als unsere Anträge und 
Aussagen. Vom Stellenwert der Äußerun-
gen von SachbearbeiterInnen der Kosten-
träger möchte ich hier gar nicht erst an-
fangen. Der behinderte Mensch muss dies 
alles geduldig über sich ergehen lassen, 
will er sich nicht der Verletzung der Mit-
wirkungsverpfl ichtung schuldig machen, 

Vertrauen?
Als großes Übel empfi nden behinderte Men-
schen die Debatten auf dem Weg zum Bud-
get. Unter dem Deckmantel der Beratung 
fi nden teilweise üble Verhandlungen statt, 
die einzig und alleine dem Ziel dienen, die 
Ansprüche bzw. beantragten Bedarfe der 
AntragstellerInnen massiv herunter zu ver-
handeln. Auf dem Prüfstand stehen immer 
wieder sowohl die Zeit als auch das Entgelt 
dafür. Kaum jemand kann sich vorstellen 
welchen Druck es ausübt, wenn mitunter 
mehr als vier Menschen aus der Behörde 
die AntragstellerInnen in die Zange neh-
men. Wann sich danach Selbstbewusstsein 
und Selbstwertgefühl der Betroff enen von 
diesen massiven Eingriff en in das eigene 
Leben erholt haben, hängt sehr von ihrer 
Psyche ab. Das Vertrauen in die Behörden 
aber ist nachhaltig gestört. Das sehe ich 
jedoch als gewollt an. Verstärkt wird dies 
noch durch Aussagen wie „Ihr Ansinnen 
ist der Gesellschaft nicht zuzumuten!“, die 
wohl alle AntragstellerInnen irgendwann 
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Ein Träger, kein  Gutachten: 

drei Wochen vom Antrag bis zur 

Entscheidung

Ein Träger mit Gutachten: 

sieben Wochen vom Antrag bis zur 

Entscheidung

Mehrere Träger ohne Gutachten: 

fünf Wochen zuzüglich trägerübergrei-

fendes Verfahren vom Antrag bis zur 

Entscheidung

Mehrere Träger mit Gutachten: 

neun Wochen zuzüglich trägerübergrei-

fendes Verfahren vom Antrag bis zur 

Entscheidung – maximale Dauer: 

elf Wochen (77 Tage)

einzelne Fristen

zwei Wochen nach Antragseingang zur Klärung der 

Zuständigkeit

drei Wochen nach Antragseingang zur Feststellung 

des Bedarfs (ohne Gutachten)

zwei Wochen nach Antragseingang zur Klärung der 

Zuständigkeit

drei Wochen nach Antragseingang zur Feststellung 

des Bedarfs

zwei Wochen zur Erstellung des Gutachtens

zwei Wochen zur Entscheidung über das Gutachten

zwei Wochen nach Antragseingang zur Klärung der 

Zuständigkeit und Einbeziehung weiterer Träger

Stellungnahme innerhalb von zwei Wochen

trägerübergreifendes Bedarfsfestellungsverfahren 

unverzüglich

Feststellung des Teilbudgets innerhalb einer Woche

zwei Wochen nach Antragseingang zur Klärung der 

Zuständigkeit und Einbeziehung weiterer Träger

Stellungnahme innerhalb von zwei Wochen

trägerübergreifendes Bedarfsfestellungsverfahren 

unverzüglich

Gutachten mit Fristen: vier Wochen

Feststellung des Teilbudgets innerhalb einer Woche

INFO

Die wichtigsten Fristen in Verbindung mit der Antragstellung

gesetzliche Grundlage

§ 14 (I) Satz 1 SGB IX

§ 14 (2) Satz 2 SGB IX

§ 14 (1) Satz 1 SGB IX

§ 14 (2) Satz 2 SGB IX

§ 14 (5) Satz 5 SGB IX

§ 14 (2) Satz 4 SGB IX

§ 14 (I) Satz 1 SGB I

§ 3 (I) Satz 2 BudgetV

§ 3 (3) BudgetV

§ 3 (4) BudgetV

§ 14 (1) Satz 1 SGB IX

§ 3 (1) Satz 2 BudgetV

§ 3 (3) BudgetV

§ 14 (5) Satz 5 SGB IX

§ 14 (2) Satz 4 SGB IX

§ 3 (4) BudgetV
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müssen oder ob das das Sozialamt stellver-
treten für mich erledigt hätte. Für mich ist 
das Sozialstaat pervers! Meine Eltern wur-
den durch meine Behinderung jahrzehnte-
lang belastet. Und dann kommt eine solche 
Behörde daher und verlangt noch Unter-
haltszahlungen! Aus meiner Beratungspra-
xis weiß ich, dass dadurch sehr oft tiefer 
Streit in die Familie getragen wurde. Wenn 
man die Kosten für die Beitreibung dieser 
Unterhaltszahlung dagegen rechnet, legt 
der Staat auch hier drauf. Dabei steht im 
§ 94 SGB XII ausdrücklich, dass unbillige 
Härten vermieden werden sollten. Die So-
zialämter kennen keine unbilligen Härten! 
Ist alles erlaubt, was dort Arbeitsplätze si-
chert?

Was ist also nötig, um dem 
Budget die erforderliche 
Akzeptanz zu verschaff en?
Die bisher praktizierte Pfl ichtverarmung 
der AntragstellerInnen durch die Anrech-
nung von Einkommen und Vermögen wi-
derspricht der Konvention. Menschen mit 
behinderungsbedingtem Assistenzbedarf 
werden für diesen abgestraft. Zusätzlich 
werden Familienangehörige und Ehepart-
ner personell und fi nanziell in Sippenhaft 
genommen. Unter diesen Umständen Le-
benspartnerInnen zu fi nden, grenzt bei-
nahe an ein Wunder. Diese planmäßige 
Diskriminierung seiner BürgerInnen mit 
Assistenzbedarf lässt sich der Staat durch-
aus was kosten: Für die ständigen Über-
prüfungen wirft er, wie ForseA nachweist, 
jährlich mindestens 488 Millionen Euro 
zum Fenster raus. Dies lässt sich nur da-
mit begründen, dass der berechtigte Per-
sonenkreis abgeschreckt werden soll, die 
für ihn geschaff enen Gesetze und Leistun-
gen in Anspruch zu nehmen. Die benötigte 
Leistung ist jedoch ein Nachteilsausgleich. 
Im ersten Schritt muss diese raus aus dem 
SGB XII. Gerne kann es wieder unter das 
Dach des SGB IX, wo es eigentlich auch 
hingehört. Das Forum behinderter Juristin-

und praktisch schon als umgesetzt betrach-
tet werden kann. Doch da irrte sich Scholz 
und mit ihm die SPD und die CDU. Zwar 
wird immer noch das Gerücht kolportiert, 
Deutschland hätte ohne diese Denkschrift 
auch heute noch keine Behindertenrechts-
konvention. Diesen fatalen Imageschaden 
hätte sich Deutschland jedoch nicht erlau-
ben können.

Im Übrigen: Bei der Entstehung der 
Behindertenrechtskonvention wurde pein-
lichst darauf geachtet, dass diese an keiner 
Stelle über die allgemeinen Menschenrech-
te hinausreicht. Das Ausmaß des Gezeters 
über die daraus entstandenen Verpfl ich-
tungen ist ein Maßstab dafür, wie weit be-
hinderte Menschen von diesen Menschen-
rechten entfernt sind.

Übergeleitete Unterhalts-
ansprüche volljähriger Kinder
Ein Beispiel dafür, wie krank das System im 
Laufe der Zeit wurde: Bezieht ein Mensch 
mit Behinderung Eingliederungshilfe – und 
das sind die meisten – entsteht aus heiterem 
Himmel ein Anspruch auf Unterhalt gegen 
die Eltern. Als ich im Alter von beinahe 58 
Jahren nach dem Tod meiner Frau erst-
mals Hilfe für den Haushalt erhielt, war ein 
Teil davon Eingliederungshilfe. Dies hatte 
zur Folge, dass meine Mutter, damals 88 
Jahre alt und verwitwet, ausgestattet mit 
einer nicht üppigen Witwenrente, plötzlich 
einen Brief vom Sozialamt erhielt, nach 
dem sie mir 31 Euro monatlichen Unter-
halt zu zahlen hätte. Diesen Unterhalt hätte 
ich an das Sozialamt abzutreten, daher soll 
sie diesen Betrag direkt an das Sozialamt 
zahlen. Damit verbunden war ein Bündel 
Formblätter, auf denen sie ihr Einkommen 
und Vermögen erklären sollte. Dieser Un-
terhaltsbetrag ist in der Höhe an das Kin-
dergeld gekoppelt. Er kann auch nicht per 
Bescheid eingetrieben werden. Im Streitfall 
ist zudem nicht das Sozialgericht, sondern 
das Familiengericht zuständig. Die Frage 
ist, ob ich meine Mutter hätte verklagen 

Geburtsfehler im SGB IX
Das 9. Buch Sozialgesetzbuch wurde ur-
sprünglich als Leistungsgesetz konzipiert. 
In letzter Minute haben verschiedene Leute 
kalte Füße bekommen und den Leistungs-
teil wieder entnommen bzw. im SGB XII 
belassen. Die Bestimmungen des SGB IX 
führen daher ein Schattendasein, lediglich 
Gerichte nehmen beispielsweise die Fris-
ten- und Weitergaberegeln des § 14 ernst. 
Das hat mit Sicherheit schon zu verdutzten 
Gesichtern bei den Kostenträgern geführt. 
Auf der anderen Seite kollidiert die zivil-
rechtliche Zielvereinbarung mit dem ver-
waltungsrechtlichen Bescheid. Dies führt 
zu der absurden Situation, dass Antrag-
stellende bei Einwänden gegen die Zielver-
einbarung diese dennoch zunächst unter-
schreiben müssen. Denn ohne Unterschrift 
bleibt der Vorgang an dieser Stelle stehen 
und es gibt keinen Bescheid. Also kann erst 
nach der Unterschrift gegen den anschlie-
ßend erlassenen Bescheid in Widerspruch 
gegangen werden. 

Es ist möglich, dass Behörden noch den 
§ 88 (1) SGG in ihrem Arbeitsrhythmus ver-
innerlicht haben, nach dem eine Bearbei-
tungsfrist von sechs Monaten für die Bear-
beitung von Anträgen gilt. Der § 14 SGB IX 
ist jedoch stärker. Übrigens: Nach § 88 (2) 
SGG beträgt die Frist zur Bearbeitung eines 
Widerspruches drei Monate!

Das Budget und die 
Behindertenrechtskonvention
Durch die enge Verknüpfung mit der Sozi-
alhilfe verstößt das Budget gegen zahlrei-
che Artikel der Behindertenrechtskonven-
tion. Ursache ist, dass die Politik und die 
Kostenträger der politisch gewollten Ver-
fälschung in der sogenannten Denkschrift 
nachhängen. Diese Denkschrift – in der 
großen Koalition unter der Ägide des sozi-
aldemokratischen Ministers Olaf Scholz er-
stellt – besagt, dass die Behindertenrechts-
konvention keinen gesetzgeberischen 
Aufwand und keine Kosten nach sich zieht 
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• Körperverletzung durch Unterlassung 
(Gefahr von Druckstellen, Gefahr durch 
Austrocknung, Gefahr durch Verschlu-
cken. Diese Liste ist off en, da das Leben 
und die Gesundheit  der Antragstellerin 
ohne die Möglichkeit sofortiger Hilfe-
leistung im Bedarfsfall bedroht sind.)

• Freiheitsberaubung (Die Antragstellerin 
kann seit Monaten kaum am Leben in 
der Gemeinschaft teilnehmen und istin 
ihrer eigenen Wohnung „gefangen“)

• Unterlassene Hilfeleistung (Die Not-
lage der Antragstellerin ist den ange-
schuldigten Personen bekannt und hat 
nicht zur erforderlichen Unterstützung 
geführt.)

Aber was weiß eine Bundesjustizmi-
nisterin schon von der Strafbarkeit des 
Behörden(miss)handeln(s). Vermutlich 
konnte sie in ihrem Ministerium auch nie-

Sozialamt einer Landeshauptstadt erstellt 
hat. Er enthielt elf grobe Fehler, die Gram-
matik nicht mitgerechnet. Es kommt der 
Tag, an dem wir zur Staatsanwaltschaft 
marschieren und die strafrechtliche Rele-
vanz dieser Bescheide prüfen lassen. 

Die Bundesjustizministerin teilte For-
seA auf Anfrage mit, dass sie nicht wisse, 
ob Sachbearbeiter, Vorgesetzte und Be-
hördenleiter mit vorsätzlich falschen Be-
scheiden strafbare Handlungen begehen. 
ForseA hatte ihr einen Katalog von ver-
muteten Straftatbeständen anhand eines 
praktischen Falles zugesandt und um ihre 
Beurteilung gebeten. Dieser beinhaltete:
• Gravierender Fall der Nötigung nach § 

240 StGB
• Bewusste Rechtsbeugung (trotz anders-

lautender Gesetze hält man an seiner 
Auslegung fest)

nen und Juristen haben einen Entwurf für 
ein Gesetz zur Sozialen Teilhabe vorgelegt. 
Dieser sieht ebenfalls vor, die Leistungen 
wieder als Teil des SGB IX zu formulieren. 

Gleichzeitig muss jedoch die staatliche 
Zuständigkeit für den Nachteilsausgleich 
wechseln. Die menschenverachtende Vor-
gehensweise der Sozialämter wird als zu-
sätzlicher Nachteil empfunden. Nach An-
sicht vieler AntragstellerInnen sind dort 
Menschen beschäftigt, die einen Vorteil 
darin sehen, uninformiert zu sein. Galt 
früher, dass ein Bescheid ein fehlerfreies 
Dokument sei, so hat sich dies grundlegend 
geändert. Nunmehr gehen Bescheide her-
aus, bei denen sehr oft Fehler über Fehler 
festzustellen sind. Gesetze und Gerichts-
entscheide werden ignoriert, bekannte 
Tatsachen unterschlagen. Kürzlich hatte 
ich einen Bescheid in den Händen, den das 
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Leben ermöglicht. Ein Leben, das alle an-
deren für sich als selbstverständlich rekla-
mieren. Über das man anscheinend erst 
dann nachzudenken bereit ist, wenn man 
selbst betroff en ist, oder Ehepartner oder 
Angehörige in diese Situation kommen.

Ein neuer Anfang
Dann bitte, versuchen wir es nochmals mit 
einem Budget. Diesmal aber sinnvoll, ohne 
unbestellte und ungewünschte Beratun-
gen, ohne konstruierte Ziele, dafür jedoch 
mit mehr Menschlichkeit und Ehrlichkeit!

eingeschränktes Leben führen müssen. 
Hier werden elementare Lebensrechte, die 
uns von Geburt an wie allen anderen auch 
zustehen, mit Füßen getreten.

Wir brauchen jedoch auch Rückhalt bei 
den Regierenden, denen es derzeit egal ist, 
was aus ihren Gesetzen wird. Sie gewäh-
ren den Behörden vor Ort Autonomie, dass 
damit aber oftmals Schindluder getrieben 
wird und BürgerInnen von Dienern des 
Staates um ihre Rechte gebracht werden, 
kümmert niemanden. Rechtsaufsicht? 
Fehlanzeige! Dienstaufsicht? Fehlanzeige. 
Es bleiben nur die Gerichte und die kosten 
Zeit und Geld. Beides ist meist nicht vor-
handen.

Auch Menschen mit Behinderung haben 
das Recht, ungenehmigt zu leben und nicht 
vor jedem Ausfl ug beispielsweise zu Eltern 
oder Freunden wegen dem damit eventu-
ell verbundenen Mehrbedarf einen Antrag 
auf Erstattung der Mehrkosten rechtzei-
tig vorab einreichen zu müssen. In seiner 
derzeitigen sachlichen und persönlichen 
Ausgestaltung ist das Persönliche Budget 
ein toter Gaul, totgeritten von den Kost-
enträgern, die das Budget von Anfang an 
bekämpften.

Nach langen Jahren des Stillstandes in 
der Politik ist es allerhöchste Zeit, dass in 
der Regierung der nächsten Legislaturpe-
riode Menschen sitzen, die unsere Men-
schenrechte erkennen und auch in die So-
zialgesetze einarbeiten. Die nicht schon bei 
Unterschrift der Verträge den Vorsatz ha-
ben, diese zu brechen. Die nicht einerseits 
auf die Kreuzessymbole in Schulen und 
Gerichten beharren und sich andererseits 
höchst unchristlich verhalten.

Wir brauchen zunächst ein Leistungs-
gesetz, das Menschen mit behinderungsbe-
dingtem Assistenzbedarf ein freiheitliches 

manden befragen oder es war gerade kei-
ner da.

Bislang haben wir den Eindruck, dass 
SozialamtsmitarbeiterInnen für die Vorent-
haltung von Leistungen auch noch positive 
Beurteilungen erhalten. Die Strafbarkeit 
dieses Handelns für sie und ihre Vorgesetz-
ten sollte hier für die notwendigen Verhal-
tenskorrekturen sorgen.

Dieser Exkurs sollte verdeutlichen, wie 
wichtig es ist, nicht nur die Rechtsgrundla-
ge, sondern auch die Behörde zu wechseln. 

Was wollen wir?
Wir brauchen in Deutschland eine Vertrau-
enskultur. Niemand wird über den Bedarf 
hinaus Assistenz beantragen. Assistenz ist 
kein Statussymbol. Es macht nicht immer 
Spaß, mit Dritten so eng zusammenzule-
ben und sich ständig zu refl ektieren, um 
das Zusammenleben nicht zu gefährden. 
Eigene Bedürfnisse hintenanzustellen, um 
innerhalb des Teams die Harmonie auf-
recht zu erhalten. Um dann, wenn es doch 
nicht mehr geht, Personalgespräche bis hin 
zur Kündigung führen zu müssen. Bedenkt 
man, dass manche großen Unternehmen 
Kündigungen durch externe Unterneh-
mensberatungen aussprechen lassen, wird 
vielleicht bewusst, was behinderte Arbeit-
geberInnen auf sich nehmen, um sich ihre 
Selbständigkeit zu bewahren.

Wir brauchen an der Schnittstelle zum 
Staat, beim Kostenträger, Menschen mit 
Verständnis für unsere Situationen und 
keine Verzögerungs- und Verweigerungs-
automaten. Auf Seiten der Kostenträger 
hat man alle Zeit der Welt, da man mit 
jedem verzögerten Monat Geld spart. Auf 
Seiten der AntragstellerInnen dagegen ver-
streicht die Lebenszeit, in der diese in An-
stalten festgehalten werden oder ein sehr 

Kontakt und nähere Informationen
Forum selbstbestimmter Assistenz behindertrer 

Menschen - ForseA e.V.

Nelkenweg 5, 74673 Mulfi ngen

Tel.: 07938 - 515, Fax: 032 - 223 783 563

Mail: gerhard.bartz@forsea.de

Internet: www.forsea.de

Gerhard Bartz, 

Jahrgang 1950 ist seit 

2009 Vorsitzender des 

Bundesverbandes 

Forum selbstbestimmter 

Assistenz behinderter 

Menschen ForseA e.V. 

Seine Frau Elke Bartz 

gründete den Verein 

1997, sie verstarb 2008.

FUSSNOTEN

1  Es handelt sich um einen Behördenleiter, der für 

eine kontinuierlich restriktive Handhabung von 

Anträgen sorgt. Obwohl das dem Sozialministe-

rium in München bekannt ist, wird bisher nicht 

dagegen eingeschritten
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Begriff  gelabelt werden: „Ich habe meinen 
ganz eigenen Stil entwickelt“, erklärt er. 
Für seinen Erfolg hat er eine einfache Er-
klärung: „Mein Ding ist, dass ich nicht mit 
dem Kopf denke, sondern mit dem Herzen. 
Meine Bilder sind mit Liebe gemalt.“
Neue Ideen setzt der Mann mit dem dunk-
len Bürstenhaarschnitt sofort in die Tat 
um und es scheint ihm dabei fast alles 
zu gelingen. Vor einer Weile hat er ver-
sucht, seine Tiermotive als Ziff erblätter 
für Wanduhren zu verarbeiten, aber er 
war mit dem Ergebnis nicht zufrieden und 
beendete das Projekt wieder. Solche Rück-
schläge sind die Ausnahme. Im letzten 
Herbst bestärkte ihn JobCoach Holger Nie-
dermann von der Hamburger Arbeitsassis-
tenz bei der Idee, sich mit Fotos zu versu-
chen. Umgehend besorgte Sven Rosé eine 
Kamera und knipste begeistert drauf los. 

Die Idee mit den Kisten bekam er von je-
mandem, den er vor zwei Jahren  auf einem 
Hamburger Wochenmarkt kennengelernt 
hat. Es sind Bilder mit kräftigen Farben 
und klaren Linien – nur das, was wirklich 
wichtig ist, um das Tier zu erkennen und 
ihm Persönlichkeit zu verleihen. Zusam-
men mit dem lasierten Holzuntergrund 
wirken sie sehr ‚hip‘, sie könnten hervor-
ragend einen der neuen Trend-Läden im 
Schanzenviertel dekorieren. „Da hingen sie 
doch schon“, meint der 45-jährige nüch-
tern. Drei Ausstellungen in Hamburger 
Szene-Lokalen in St. Pauli hat er bereits 
mit seiner Obstkisten-Serie gemacht, zwei-
mal im Cafe Absurd, eine im Cafe Hensel. 
Es klingt beiläufi g, wenn er das erzählt; so, 
als wäre das keine große Sache. Wichtig ist 
ihm aber, dass seine Bilder nicht als Pop-
Art klassifi ziert oder mit einem anderen 

Was ist wirklich wichtig?
Der Hamburger Künstler Sven Rosé im Portrait

Von Claus Sasse

Zu unserem ersten Treff en im Büro 
der Hamburger Arbeitsassistenz 
(HAA) kommt Sven Rosé etwas zu 
spät: er ist in Eile. Seine Finger sind 
vom Arbeiten mit bunten Farbres-
ten verklebt, denn er musste noch 
schnell zwei Bilder für eine Aus-
stellung fertig machen. Als ich mich 
erkundige, ob er etwas zu trinken 
haben möchte, unterbricht er mich: 
„Das ist doch jetzt nicht wichtig.“ 
Wichtig ist, dass er gleich noch seine 
neuen Bilder wegbringen muss. 

Im Bürofl ur der HAA hängt eine Auswahl 
aus Rosés ‚Obstkisten-Kollektion‘: Tier-
motive, gemalt auf Holzbrettern. Dafür 
nimmt er Obstkisten zunächst auseinander 
und setzt das Holz anschließend in der ge-
wünschten Größe wieder neu zusammen. 
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aufs Gymnasium. Doch er hatte, wie er 
selbst sagt, „Probleme mit der Konzentrati-
on, und dann ging‘s runter bis zum Haupt-
schulabschluss“. Von nun an ging‘s berg-
ab: Mit sechzehn Jahren verließ er sein 
Elternhaus, „es lief eben nicht gut.“ Und 
auch danach wurde es nicht wirklich bes-
ser. Er lebte vom Schmuckverkauf auf der 
Straße, zog herum und experimentierte mit 
Drogen. In Nürnberg bekam er „Ärger mit 
der Polizei“, und wie viele junge Männer in 
seinem Alter in den achtziger Jahren lan-
dete er in West-Berlin. „Das war wegen der 
Meldeadresse. Ich wollte nicht zur Bundes-
wehr.“ Sven Rosé war überzeugter Pazifi st. 
Die Angst vor einem atomaren Weltkrieg 
hatte seine Jugend begleitet und geprägt, 
dann kam die Katastrophe von Tscherno-
byl. Dem Krieg und dem Untergang der 
Welt entkam er durch seine Flucht vor der 

für unkonventionelle Menschen off ene Tü-
ren bieten. Auch seine Kontaktfreudigkeit 
ist für ihn bestimmt hilfreich. Vielleicht 
liegt es aber auch an Rosés Fähigkeit, an-
dere Menschen für sich einzunehmen. Er 
überrumpelt sie und nimmt sie gefangen, 
auf eine freundliche aber bestimmte Art. 
Er fesselt sie einfach mit seiner Energie. 
Vielleicht ist es die Dringlichkeit, die er 
ausstrahlt und die ihn anzutreiben scheint, 
und der sich sein Gegenüber nur schwer 
entziehen kann - mich eingeschlossen.

So leicht und heiter seine Bilder auch 
wirken, der Weg aus dem Dunkel der Ver-
gangenheit hin zur Kunst war für Sven 
Rosé schwer. Und bis heute ist auch das 
Gehen an sich mühsam und schmerzhaft 
für ihn. Als Kind lebte er am Hamburger 
Stadtrand in einer bürgerlichen Gegend. Er 
interessierte sich für Archäologie und ging 

Fotografi ert hatte er bis dahin noch nie. 
Inzwischen ist auch seine Fotokunst derart 
erfolgreich, dass sie seit Anfang April in 
einer Ausstellung im Cafe Couch Kapitän, 
dem ehemaligen Cafe Hensel, zu bewun-
dern ist. Seine digital bearbeiteten Bilder 
präsentiert er auf ungewöhnlichem Grund. 
Sie sind in liebevoller Handarbeit, milieu-
gerecht in mehrfacher Bierdeckelgröße 
auf Holz gezogen und mit Kronkorken von 
Astra-Knöllchen oder Brausefl aschen gar-
niert.

Andere KünstlerInnen können von sol-
chem Erfolg nur träumen. Woher hat er die 
Kontakte, wie schaff t er es, immer wieder 
Menschen zu fi nden, die seine Kunst aus-
stellen und präsentieren? Sicher spielt eine 
Rolle, dass der auf St. Pauli lebende Rosé 
in seinem Stadtteil ein vielfältiges Angebot 
von Projekten und Initiativen vorfi ndet, die 

Sven Rosé möchte von sener Kunst leben.



32 bag ub impulse no. 64

MENSCHEN

im Betreuten Wohnen, Anja Feyerabend, 
ist Ergo- und Kunsttherapeutin. Zehn Jah-
re lang hat sie ihn unterstützt, und sie war 
es auch, die ihn zum Malen gebracht hat. 
„Ihr hat er viel und was seine Kunst be-
triff t, alles zu verdanken. Wenigstens al-
les, was er nicht selbst mitgebracht hat“, 
erzählt Griepentrog, der von Rosés „be-
sonderem Gespür für Farben“ fasziniert 
ist. In der von Anja Feyerabend geleiteten 
Maltherapie-Gruppe zeichnet Sven Rosé 
mit Wachsstiften Tiere. Im anschließenden 
Gruppengespräch erläutert er kurz und 
pragmatisch, was für ein Tier er gemalt 
hat, und liest dann aus einem mitgebrach-
ten Buch Wissenswertes über das Tier vor. 
Seine ikonografi schen Bilder kommen an. 
So gut, dass auch andere MitarbeiterInnen 
beim Betreuten Wohnen aufmerksam wer-
den und schließlich die Idee entsteht, mit 
den Motiven Kinderkleidung zu bedrucken 
und zu verkaufen. Das war vor sechs Jah-
ren und inzwischen ist daraus ein kleiner 

dass die Menschen gesund und friedlich zu-
sammenleben, auch mit den Tieren – wie in 
einem Park. Möchtest du noch einen Kaff ee 
trinken?“ Auch wenn er seine Geschichte 
nur in Bruchstücken preisgibt, bleibt nicht 
verborgen, dass er oft genug in tiefe Ab-
gründe geblickt hat. Drei Jahre verbringt er 
in der Psychiatrie. „Ich hatte großes Glück: 
Herr Fischer, mein gesetzlicher Betreuer, 
hat mich da wieder raus geholt“, erklärt 
Rosé. Gunnar Griepentrog, sein Bezugsbe-
treuer im Betreuten Wohnen St. Pauli von 
der Rautenberg-Gesellschaft, bestätigt das: 
„Stephan Fischer hat unglaublich viel für 
Sven getan und tut es noch heute.“ Er sei 
mit seinem „großen Engagement seit vie-
len Jahren ein Fixpunkt in Svens bewegtem 
Alltag.“ Das sei in der Branche nicht immer 
selbstverständlich.

Auch sonst scheint Rosé Glück gehabt 
zu haben mit den Menschen, die ihn unter-
stützen. Oder sie hatten das Glück, ihm zu 
begegnen… Seine erste Bezugsbetreuerin 

Wehrpfl icht trotzdem nicht. Der Horror 
war schon zu tief in seinem Kopf. Irgend-
wann hatte er die Vorstellung, er könnte die 
Menschheit vor der Katastrophe bewahren, 
indem er von einer Brücke springt und sich 
umbringt. Auch das setzte er sofort in die 
Tat um – und überlebte mit zertrümmer-
ten Fußgelenken. Bis heute ist er deswegen 
auf orthopädische Schuhe angewiesen. Das 
sind die äußerlichen, sichtbar gebliebenen 
Spuren des Sprungs.

Wenn er von seinem Leben erzählt, 
macht Sven Rosé nur Andeutungen, er 
bleibt vage und ungefähr, so als könnte 
oder wollte er sich selbst nicht genau er-
innern. In groben Fragmenten beschreibt 
er seinen steinigen Lebensweg. Es klingt, 
als wollte er seinen Zuhörer nicht zu sehr 
strapazieren. „Ich habe viele Erinnerungs-
lücken“ beendet er das Kapitel und blockt 
weitere Fragen souverän ab, indem er ein-
fach das Thema wechselt: „Ich bin immer 
noch Pazifi st. Ich würde mir wünschen, 
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blatt & Fabeltiere geht Rosé auf Anregung 
von Kunsttherapeutin Feyerabend zusätz-
lich zur Maltherapie in das off ene Atelier 
der „Schlumper“, einer künstlerischen 
Werkstatt für Menschen mit Behinderung, 
die in den 90er Jahren aus den Struktu-
ren der Stiftung Alsterdorf entstand. Hier 
kommt er im März 2010 zufällig mit Holger 
Niedermann von der Hamburger Arbeitsas-
sistenz ins Gespräch, der sich schnell für 
den Künstler und Menschen Sven Rosé be-
geistert und demnächst als JobCoach des-
sen Weg in eine berufl iche Zukunft mit be-
gleitet. „Sven ist Künstler durch und durch, 
Tag und Nacht“, meint Niedermann und ist 
überzeugt, dass Rosés berufl iche Perspek-
tive „im künstlerischen Dienstleistungsbe-
reich“ liegen könnte. „Wir suchen gerade 
gemeinsam nach Möglichkeiten, mit ihm 
den Weg in eine ‚unterstützte Selbständig-
keit‘ zu erarbeiten“, erläutert Niedermann. 
Künstlerische Ideen habe Rosé schließlich 
genug und wahrscheinlich auch „das Po-
tenzial, davon leben zu können - oder zu-
mindest einen Teil seines Lebensunterhal-
tes davon selbst bestreiten zu können.“

Sollte sich das tatsächlich realisieren 
lassen, hätte der bekennende St. Paulianer  
Rosé nicht nur ein großes persönliches Le-
bensziel verwirklicht, sondern ganz neben-
bei in Deutschland etwas angestoßen, was 
in den USA bereits unter dem Begriff  ‚Sup-
ported Self-Employment‘ existiert: eine von 
JobCoaches begleitete unternehmerische 
Selbstständigkeit für Menschen mit Behin-
derung. Er selbst würde jetzt wahrschein-
lich sagen: „Aber das ist doch jetzt gar 
nicht wichtig.“

& Fabeltiere ist off enbar noch nicht das 
Ziel seiner Träume: “Ich möchte gerne von 
meiner Kunst leben“, erläutert er seine 
Zukunftspläne. „Momentan bekomme ich 
Grundsicherung, aber ich würde am liebs-
ten darauf verzichten und selber für mich 
sorgen. Deshalb bin ich im Moment auch 
oft deprimiert.“ Trotzdem hat er ständig 
neue Ideen. „Ich würde zum Beispiel gerne 
mal eine Kinderarztpraxis mit meinen Bil-
dern dekorieren.“ Bis heute ist Sven Rosé, 
der sich auf seiner Visitenkarte stilvoll und 
selbstbewusst als „Künstler und Trendset-
ter“ vorstellt, ein unruhiger Mensch geblie-
ben. Vielleicht treiben ihn immer noch die 
Dämonen seiner Jugend. Doch wenigstens 
beim Malen fi ndet er Ruhe und Entspan-
nung; „ein Zustand, den er auf anderem 
Weg kaum erreichen kann“, meint Grie-
pentrog. Für Rosé selbst ist das immer wie-
der ein kleines Wunder: „Malen ist für mich 
wie Zauberei“, erklärt er nachdenklich.

Ein Jahr nach der Eröff nung von Rosen-

fl orierender Kleider- und Accessoire-Laden 
im Herzen von St. Pauli entstanden: Ro-
senblatt & Fabeltiere. Katja Stechemesser, 
Psychologin bei der Rautenberg-Gesell-
schaft, leitet das Projekt zusammen mit der 
Ergotherapeutin Heide Oeltze. Gemeinsam 
bieten sie hier Menschen mit unterschied-
lichsten psychischen Beeinträchtigungen 
die Möglichkeit, am Arbeitsleben aktiv teil-
zunehmen und sich dabei kreativ zu ent-
falten. Neben der mit Rosés Tiermotiven 
bedruckten Kinderkleidung werden inzwi-
schen auch kleine Stoff tiere und modische 
T-Shirts, Taschen und Schals für Frauen 
angeboten.

Rosenblatt & Fabeltiere ist ein erfolgrei-
ches Projekt, das es ohne Sven Rosé zumin-
dest in dieser Form nicht geben würde. Der 
groß gewachsene Mann mit den freundli-
chen Augen hat es mit seinen Tierbildern 
inspiriert. Er hat hier im Keller immer 
noch einen kleinen Atelierplatz, aber sei-
ne Arbeit für die Kollektion von Rosenblatt 

Kontakt zu Sven Rosé
lieber.sven@t-online.de

Claus Sasse 

ist bei der BAG UB für 

die impulse verantwort-

lich
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Um was geht es auf der Tagung? 
Wir wollen 

über die Persönliche Zukunftsplanung sprechen.

die Ideen der Zukunftsplanung weiter entwickeln.

uns im Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung austauschen.

Für wen ist die Tagung? 
Die Tagung ist für Menschen mit und ohne Behinderung, die mehr 

über Persönliche Zukunftsplanung wissen wollen. 

Es gibt Platz für 350 Personen.

Wer macht die Tagung? 
Leben mit Behinderung Hamburg 

in Zusammen-Arbeit mit

dem deutschsprachigen Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung 

mit Unterstützung von

Hamburger Arbeitsassistenz, Elbe-Werkstätten gGmbH, Das Rauhe 

Haus, Ev. Fachschule für Heilerziehungspfl ege, Alsterassistenz West 

und Ost, Forum e.V., People First Hamburg - Die starken Engel, 

Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg 

und Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung 

Fach-Tagung 
„Zukunftsplanung bewegt“
im November 2013 in 
Hamburg
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Wann ist die Tagung? 
Die Tagung beginnt am Donnerstag den 14.11.2013 um 13.00 Uhr 

und geht bis Samstag den 16.11.2013 um 17.00 Uhr.

Wo ist die Tagung? 
Die Tagung fi ndet in Hamburg statt, in der Staatlichen Jugend-

musikschule und Fremdsprachenschule, im Mittelweg 42.  

Der Tagungs-Ort ist barriere-frei. 

Es gibt Angebote in Leichter Sprache.

Was ist bisher geplant?
Am Donnerstag gibt es eine Vor-Konferenz mit Arbeitsgruppen 

zum Thema Persönliche Zukunftsplanung in der Schule.

Am Freitag gibt es Arbeitsgruppen zu vielen verschiedenen The-

men rund um Persönliche Zukunftsplanung.

Am Samstag fi ndet ein Netzwerk-Treff en der Menschen statt, die 

Persönliche Zukunftsplanung machen.

Wo gibt es mehr Infos?
Leben mit Behinderung Hamburg

Südring 36, 22303 Hamburg, Telefon:  040 374 236 - 631

E-Mail: celine.mueller@lmbhh.de

Wo kann man übernachten? 
Die Übernachtung muss man selbst buchen und bezahlen.

Wir werden in Hotels (barrierefreie) Zimmer vorreservieren. Es 

gibt eine Hotel- und Unterkunftsliste.

14. -16.
   Nov
  2013
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rInnen des Projekts, durch das sich nun 
das Augenmerk auch auf junge Menschen 
mit Behinderungen richte. Wichtig sei, das 
in den Blick zu nehmen, was Jugendliche 
tatsächlich gelernt haben – auch wenn 
sie die Ausbildung nicht beenden können 
oder längere Zeit unterbrechen müssen. 
Prof. Goth, der Vorstandsvorsitzende des 
Bildungswerks der Bayerischen Wirt-
schaft und Mitglied des Präsidiums der 
vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirt-
schaft e.V., betonte, dass sich betriebswirt-
schaftliche Notwendigkeiten und soziale 
Verantwortung im Falle von Menschen mit 
Behinderung keineswegs ausschlössen. 
Firmen müssten Gelegenheiten schaff en, 
an denen behinderte Menschen ihre Fä-
higkeiten unter Beweis stellen können. Dr. 
Galiläer, am Forschungsinstitut Betriebli-
che Bildung verantwortlich für das Thema 
Berufl iche Rehabilitation und das Projekt 
TrialNet, konnte bestätigen, dass eine 
starre Zielfestlegung vor der Ausbildung 
vermieden werden müsse. Wenig Vorab-
auswahl, das Austesten der individuellen 
Grenzen in Kooperation mit Betrieben und 

schen Betrieben, Berufsbildungswerken, 
Bildungsdienstleistern und Berufsschulen 
entwickelt und eingesetzt. Koordiniert und 
evaluiert wird das vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales geförderte Projekt 
durch das Forschungsinstitut Betriebliche 
Bildung (f-bb). 

Auf der Veranstaltung mit fast 140 Teil-
nehmerInnen aus Betrieben, Mitarbeite-
rInnen öff entlicher und privater Bildungs-
dienstleister, Einrichtungen der berufl ichen 
und sozialen Rehabilitation, VertreterInnen 
aus der Wissenschaft, von Verbänden und 
Industrie- und Handelskammern wurden 
Chancen und Grenzen der Inklusion er-
örtert und Beispiele aus der betrieblichen 
Praxis gezeigt.

Einleitend begrüßte Herr Dieter Omert, 
Leiter des Bildungswesens bei Audi, die Ta-
gungsbesucherInnen im Namen der Audi 
AG. Audi möchte mit dem Projekt TrialNet 
die Idee der Inklusion in das Unternehmen 
tragen. Herr Richard Fischels, Leiter der 
Abteilung Prävention, Rehabilitation und 
Behindertenpolitik im Bundesarbeitsmi-
nisterium, bedankte sich bei den Akteu-

Inklusion durch 
betriebliche Ausbildung
Strategien, Instrumente, Erfahrungen

Von Lutz Galiläer

Am 30. April 2013 fand im Bildungs-
zentrum der Audi AG in Ingoldstadt 
eine Fachtagung zu inklusiver be-
trieblicher Ausbildung statt. Einig-
keit bestand bei den TeilnehmerIn-
nenn, dass sich trotz Fortschritten 
die Unternehmen noch mehr dem 
Gedanken der Inklusion öff nen soll-
ten.

Die UN-Behindertenrechtskonvention for-
dert, dass Menschen mit Behinderung in al-
len Bereichen des Lebens gleichberechtigt 
teilhaben können. Für dieses Ziel steht der 
Begriff  Inklusion. Für die Berufsausbildung 
heißt das: Jugendliche mit Handicaps soll-
ten in einem möglichst „normalen“ Umfeld 
eine Ausbildung absolvieren können. Er-
probt wird dies im Modellprojekt TrialNet 
von elf Berufsbildungswerken und neun Bil-
dungsträgern, das nunmehr mit rund 400 
behinderten Jugendlichen in derzeit 250 
Betrieben durchgeführt wird. Dabei wer-
den neue Instrumente in der Ausbildung 
wie Ausbildungsbausteine, Kompetenzfest-
stellungen und eine enge Kooperation zwi-
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trägt. Trotzdem lebt das Gelingen der In-
klusion nicht nur von der guten Tat, son-
dern es braucht auch die Voraussetzungen, 
bauliche, konzeptionell-organisatorische 
und rechtliche, damit bei dem Thema nicht 
neue Barrieren entstehen. 

Eine ausführliche Dokumentation ist zu 
fi nden unter www.trialnet.de. 

 

bei Audi. Die Beispiele machten auch He-
rausforderungen „inklusiver Ausbildung“ 
deutlich.

Einig waren sich die TeilnehmerInnen 
der Podiumsdiskussion am Nachmittag – 
Thekla Schlör (Bundesagentur für Arbeit), 
Dr. Prechtl (Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft), Irmgard Badura (Behinder-
tenbeauftragte der Bayerischen Staatsre-
gierung), Gerd Labusch (Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di), Hubert Schöff mann 
(IHK München-Oberbayern), Dieter Omert 
(Audi AG) und Prof. Severing vom f-bb – da-
rin, dass in den letzten Jahren die Idee der 
Inklusion in den Köpfen der Verantwort-
lichen in Politik, Wirtschaft und Zivilge-
sellschaft angekommen sei und durch die 
Umsetzungsaktivitäten der UN-Behinder-
tenrechtskonvention an Dynamik gewon-
nen habe. Allerdings sollten sich Unterneh-
men noch stärker für Inklusion und Vielfalt 
öff nen. 

In seinem Schlusswort plädierte Prof. 
Severing, der Geschäftsführer des f-bb, da-
für, dass jeder in seinem Bereich, in dem 
er Verantwortung trägt, zur Inklusion bei-

eine hohe Durchlässigkeit der Lernorte 
sind wichtige Aspekte, mehr Inklusion in 
der Berufsausbildung zu erreichen. Zerti-
fi zierte Teilqualifi kationen seien ein Inst-
rument, um erworbene Kompetenzen auf 
dem Arbeitsmarkt nachzuweisen und die 
Grundlage für späteres Weiterlernen zu 
schaff en. 

Für die Leistungsfähigkeit und Moti-
vation junger Menschen mit Behinderung 
standen die Beispiele gelungener Inklusi-
on durch die Ausbildung in Betrieben, die 
am Nachmittag in Interviews mit Auszu-
bildenden, AusbilderInnen und den päd-
agogischen BetreuerInnen der beteiligten 
Bildungseinrichtungen vorgestellt wurden. 
Die Firma Druck-Ring GmbH & Co.KG und 
das bfz München hatten gemeinsam einen 
Auszubildenden auf den Abschluss zum 
Bürokaufmann vorbereitet, die Firma Roos 
Nutzfahrzeuge GmbH stellte die Ausbil-
dung zur Bürokauff rau in Kooperation mit 
dem bfz Ravensburg vor, und die Audi AG 
berichtete gemeinsam mit dem Berufsbil-
dungswerk St. Franziskus Abensberg von 
den Praxiseinsätzen der Auszubildenden 

Kontakt und nähere Informationen
E-Mail: galilaeer.lutz@f-bb.de

Dr. Lutz Galiläer 
ist wissenschaftli-

cher Mit arbeiter am 

Forschungsinstitut Be-

triebliche Bildung (f-bb 

gGmbH)

Foto: f-bb



38 bag ub impulse no. 64

SERVICE

die UN-Behindertenrechtskonvention for-

dert.“ Und schließlich soll auch das Recht 

auf Leichte Sprache im Gesetz verankert 

werden. „Menschen mit Beeinträchtigungen 

im Sprachverständnis bekommen nur so 

den Zugang zu wichtigen Informationen“, 

so Frehe weiter. „Leichte Sprache macht 

behördliche Informationen zugänglich. Sie 

ist ein wichtiger Baustein, damit behinderte 

Menschen selbst über passgenaue Unter-

stützung entscheiden können.“ 

Auch Regelungen für ein selbstbestimm-

tes Leben in den Städten und Gemeinden 

schlägt das FbJJ vor. Ziel ist eine gemeind-

eintegrierte Struktur, die eine gesonderte 

Unterbringung in Heimen überfl üssig macht. 

„Dazu ist ein Netz an Beratungs- und Unter-

stützungseinrichtungen von behinderten für 

behinderte Menschen notwendig“, erklärte 

Carl-Wilhelm Rößler vom FbJJ. „Behinderte 

Menschen sind selbst die besten Exper-

tinnen und Experten für den richtigen Unter-

stützungsbedarf in ihrem Alltag.“

Forum behinderter Juristinnen und Juristen

c/o Ottmar Miles-Paul

Zentrum für selbstbestimmtes Leben 

Kölnische Straße 99, 34119 Kassel

Tel. 0179 235 1063

E-ottmar.miles-paul@bifos.de

Unterstützungsbedarfs im Alltag kann ich 

nicht mehr als 2.600 Euro ansparen. Alles 

darüber hinaus muss ich an das Sozialamt 

abgeben. Mein Vermögen wird verrechnet 

mit den Kosten der persönlichen Assistenz, 

auf die ich angewiesen bin“, schildert Rich-

terin Nancy Poser aus Trier ihre Lebenssi-

tuation. 

„Dass ein Mensch voll berufstätig ist und 

ohne eigenes Verschulden daran gehindert 

wird Vermögen zu bilden, ist eine gravie-

rende Benachteiligung von behinderten 

Menschen“, erklärt Horst Frehe vom Forum 

behinderter Juristinnen und Juristen. „Des-

halb schlagen wir in unserem Gesetzesent-

wurf vor, dass Assistenz nicht nur bedarfs-

gerecht zu sein hat, sondern darüber hinaus 

unabhängig vom persönlichen Einkommen 

und den Vermögensverhältnissen zur Verfü-

gung steht. 

Weiterer Kernpunkt des Gesetzes-

entwurfs ist das Budget für Arbeit, das 

behinderten Menschen den Übergang in 

den allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglicht. 

Horst Frehe: „Arbeitsplätze in Werkstät-

ten für behinderte Menschen werden mit 

öffentlichen Mitteln gefördert. Mit der 

gleichen Summe können wir entsprechende 

Arbeitsplätze in Unternehmen unterstützen. 

Das ist ein Baustein zur Inklusion, wie sie 

Individuelle
Integrations-
begleitung 

Havighorster Weg 8a, 21031 Hamburg, Telefon 040 - 72 00 40 80, Fax 040 - 72 00 40 88, E-Mail: info@inreha.net, Internet: www.inreha.net

Wir bietenWir suchen

Anzeige

Behinderte Juristinnen 
und Juristen stellen 
Gesetzesentwurf zur 
Sozialen Teilhabe vor

Behinderte Menschen haben das Recht 

auf eine gleichberechtigte Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben. Um dieses Recht 

auch Wirklichkeit werden zu lassen, hat das 

Forum behinderter Juristinnen und Juristen 

(FbJJ) zum Abschluss seiner Tagung in 

Bremen einen Entwurf für ein „Gesetz zur 

Sozialen Teilhabe“ vorgestellt. Im Rahmen 

des von der Aktion Mensch koordinierten 

Europäischen Protesttages zur Gleich-

stellung behinderter Menschen sollen die 

Kernforderungen in den nächsten Wochen 

verbreitet und diskutiert werden. Das Forum 

behinderter Juristinnen und Juristen setzt 

sich dafür ein, dass diese Gesetzesvor-

schläge im Diskussionsprozess vom Bun-

destag und Bundesrat aufgegriffen werden. 

„Hierfür bieten wir unsere Zusammenarbeit 

an“, erklärte Horst Frehe vom FbJJ.

„Behinderte Menschen, die auf intensive 

Unterstützung durch persönliche Assistenz 

angewiesen sind, werden arm gemacht. 

Ich bin berufstätig, aber wegen meines 
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Beschäftigung. Auch am Beginn dieser Aus-

bildung fehlt der Hinweis nicht, es könnte 

auf eine Werkstattbedürftigkeit hinauslaufen.

Die Erfahrung zeigt, dass es -  nach 

Berufsorientierung individuell und Unter-

stützter Beschäftigung – darauf ankommt, 

in einem starken Elternnetzwerk zu sein und 

gute Verbindungen zur örtlichen Wirtschaft 

zu haben. Sonst führt kein Weg zu einem 

Arbeitsplatz. 

Sollte dieser bayerische Schüler, den 

wir uns vorstellen, tatsächlich diesen 

Arbeitsplatz haben, aber nach einigen 

Jahren arbeitslos werden, dann werden die 

Probleme erst richtig groß. Wer ist für die 

Arbeitsvermittlung eines „nicht erwerbsfä-

higen“ Arbeitnehmers zuständig? Es bleibt 

nur der Weg in die Werkstatt. Das bedeutet 

Ausschluss (Exklusion) aus dem ersten 

Arbeitsmarkt, Verlust eines geregelten 

Einkommens und Verlust fast aller Arbeit-

nehmerrechte.

Hinweise auf diese Entwicklung kommen 

im Beitrag über Inklusion in Bayern nicht vor.

Norbert Spiegl
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Namentlich gekennzeichnete Artikel geben 

die Meinung der AutorInnen wieder und 

müssen nicht mit der Auffassung der Re-

daktion übereinstimmen.

Die impulse fi nden Sie im Internet unter 

www.bag-ub.de/impulse zum Download.

Herzlichen Dank an die Glücksspirale, die 

den Druck aus ihren Fördermitteln fi nanziell 

unterstützt.

Leserbrief 

In ihrem Beitrag über die Inklusion in den 

regulären Arbeitsmarkt (impulse 4.2012) 

beschreibt Karin Wirsching das Vorgehen 

in Bayern. Diesem theoretischen Ansatz 

möchte ich die Praxis gegenüber stellen.

Stellen wir uns einen Schüler mit 

geistiger Behinderung in Bayern vor, der 

die Regelschule besucht und jetzt vor der 

Überlegung steht, wie er den Weg zu einer 

Ausbildung und auf den ersten Arbeitsmarkt 

fi nden könnte. Zunächst nimmt er das neue 

Angebot „Berufsorientierung individuell“ an 

und fi ndet in der letzten Hälfte des Schul-

jahres zusammen mit einem geschulten 

Vertreter des IFD sein mögliches berufl iches 

Potenzial heraus. Dabei wird ihm bereits 

jetzt empfohlen, den Fokus auf die WfbM 

zu richten. 

Bei Eignung des Schülers, die der Bera-

ter selbstverantwortlich feststellt, besteht 

dann die Möglichkeit einer zweijährigen 

Ausbildung im Rahmen der Unterstützten 

Neues Wörterbuch für 
Leichte Sprache

Das Büro für Leichte Sprache der Le-

benshilfe Bremen hat ein umfangreiches 

Bildwörterbuch mit über 500 Abbildungen 

zur Illustration von in Leichter Sprache 

verfassten Texten 

geschaffen. Am drei-

jährigen Entstehungs-

prozess des Abbil-

dungssystems waren 

auch Menschen mit 

unterschiedlichen 

Beeinträchtigungen 

beteiligt. Außer den 

Bildern enthält das Buch Informationen zur 

Leichten Sprache, die Regeln für Leichte 

Sprache und die Geschichte der Leichten 

Sprache. Alle Texte sind in Leichter Sprache 

geschrieben. 

Das Buch kann über folgenden Link auf 

der Homepage der Lebenshilfe bestellt 

werden: http://www.lebenshilfe.de/de/bue-

cher-zeitschriften/buecher/dateien/leichte-

sprache-die-bilder.php

Ida in Lüneburg kann 
weitermachen

„Inklusion duruch Arbeit“ (IdA) ist ein 

Projekt vom Trägerverbund „spectrum 

arbeit und leben“, der sich in Lüneburg und 

Umgebung mit unterschiedlichen Angebo-

ten für eine Verbesserung des gesellschaft-

lichen Miteinanders von Menschen mit und 

ohne Behinderungen einsetzt. Schwer-

punkte von IdA sind die Unterstützung von 

SchülerInnen bei der Berufsfi ndung, Wei-

terbildungsangebote für Fachkräfte und der 

Aufbau eines regionalen Netzwerks im Be-

reich Übergang Schule-Beruf. 2011 wurde 

das Projekt durch die zweijährige Förderung 

der Stuttgarter Heidehof-Stiftung und der 

Homann-Stiftung aus Hamburg ermöglicht. 

Die Förderung soll nun weiterlaufen.




